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Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Eingliederungsleistungen für 
Aussiedler und Übersiedler (Eingliederungsanpassungsgesetz — EinglAnpG) 

A. Zielsetzung 

Die seit 1987 stark angestiegene Aufnahme von Aussiedlern und 
Übersiedlern hat deutlich werden lassen, daß das bisherige Instru-
mentarium für deren Eingliederung in der Praxis Probleme auf-
wirft, die in der Vergangenheit angesichts erheblich geringerer 
Zugangszahlen nicht aufgetreten sind. 

Insbesondere bedarf es einer spezifischen Regelung der Arbeits-
förderung, die die besondere Lage der Aussiedler und Übersiedler 
in der ersten Zeit nach ihrem Eintreffen berücksichtigt und ihre 
Eingliederung in das Arbeitsleben beschleunigt, sowie einer An-
passung bei anderen Leistungsgesetzen. 

B. Lösung 

Eine Reihe von Gesetzen ist den veränderten Verhältnissen anzu-
passen. Die wesentlichen Änderungen sind: 

a) Das Ziel einer dauerhaften Sicherung der Maßnahmen zur Ein-
gliederung der Aussiedler und Übersiedler in den Arbeitsmarkt 
unter Berücksichtigung der gegebenen finanziellen Möglich-
keiten bei insgesamt steigendem Aufwand soll durch folgende 
Maßnahmen erreicht werden: 

— Aussiedler und Übersiedler, die im Herkunftsland minde-
stens fünf Monate als Arbeitnehmer beschäftigt waren und 
beabsichtigen, in der Bundesrepublik Deutschland eine bei-
tragspflichtige Beschäftigung aufzunehmen, erhalten bei 
Arbeitslosigkeit für die Dauer von zwölf Monaten ein Ein-
gliederungsgeld. 

— Zur Erleichterung der Eingliederung wird in den ersten zwei 
Monaten nach der Einreise das Eingliederungsgeld auch 
dann gezahlt, wenn der Aussiedler oder Übersiedler vorran- 
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gig durch organisatorische Probleme — wie Wohnungssu-
che, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Behör-
dengänge — in Anspruch genommen wird. 

— Während der Teilnahme an einem erforderlichen Deutsch

-

Sprachlehrgang und einer notwendigen Maßnahme der be-
ruflichen Bildung wird das Eingliederungsgeld weiterge-
zahlt. Die Zeiten der Teilnahme an diesen Maßnahmen min-
dern nicht die Dauer des Anspruchs auf Eingliederungsgeld 
von zwölf Monaten. 

— Das Eingliederungsgeld bemißt sich nach einem Arbeitsent-
gelt in Höhe von 70 v. H. der Bezugsgröße in der Sozialver-
sicherung. Es beträgt 63 v. H. dieses um die gesetzlichen 
Abzüge verminderten Arbeitsentgelts. Ist nur ein Ehegatte 
anspruchsberechtigt und hat der andere keine Einkünfte aus 
einer Erwerbstätigkeit oder ist der Arbeitslose Alleinerzie-
hender, so erhöht sich das Eingliederungsgeld um 130 DM 
im Monat (30 DM in der Woche). 

— Aussiedler, die im Herkunftsland nur zehn Wochen erwerbs-
tätig waren und beabsichtigen, in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, sowie 
gleichgestellte Personen erhalten Eingliederungsgeld wäh-
rend der Teilnahme an einem erforderlichen Deutsch

-

Sprachlehrgang. 

— Die durch die Teilnahme an einem Deutsch-Sprachlehrgang 
und einer Maßnahme der beruflichen Bildung entstehenden 
notwendigen Kosten werden erstattet. 

— Nach Ausschöpfung des Anspruchs auf Eingliederungsgeld 
erhalten Aussiedler und Übersiedler bei Arbeitslosigkeit die 
nach den jeweiligen individuellen Verhältnissen bemessene 
Arbeitslosenhilfe. 

b) Der Rechtsanspruch auf Familienzusammenführung nach dem 
Bundesvertriebenengesetz wird neu geregelt; der Nachzug von 
Familienangehörigen des nichtdeutschen Ehegatten eines 
deutschen Vertriebenen (Aussiedlers) unterliegt künftig aus-
schließlich den allgemeinen ausländerrechtlichen Regelun-
gen. 

c) Im Recht des Lastenausgleichs wird für die Hausratentschädi-
gung und die ihr entsprechenden Leistungen ein einheitlicher 
Pauschbetrag festgesetzt, zu dem Familienzuschläge hinzutre-
ten. Die für Übersiedler bisher bestehenden Einkommensgren-
zen entfallen. 

d) Die Vererbbarkeit von Ansprüchen nach dem Kriegsgefange-
nenentschädigungsgesetz und nach dem Häftlingshilfegesetz 
wird eingeschränkt. 

e) Weitere Anpassungen betreffen das Zweite Wohnungsbauge-
setz, das Wohnungsbaugesetz für das Saarland, das Wohngeld-
gesetz und das Einkommensteuergesetz. 
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C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Der Umfang der finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs ist 
wesentlich davon abhängig, wie sich der Zugang von Aussiedlern 
und Übersiedlern in den nächsten Jahren entwickelt. Für die nach-
stehenden Berechnungen wird davon ausgegangen, daß jährlich 
rd. 300 000 Aussiedler und rd. 60 000 Übersiedler eintreffen wer-
den. Allerdings zeichnet es sich bereits jetzt ab, daß die Zahl von 
300 000 Aussiedlern im Jahre 1989 erheblich überschritten werden 
wird. 

Durch die Änderungen des Arbeitsförderungsgesetzes entstehen 
bei der Bundesanstalt für Arbeit Minderausgaben in Höhe von ins-
gesamt 430 Mio. DM pro Jahr. Wegen der vorgesehenen Über-
gangsregelungen werden sich diese Einsparungen im Jahr 1990 
noch nicht voll auswirken. In den Folgejahren wird der genannte 
Betrag entsprechend der Lohnsteigerungsrate anwachsen. 

Der Bund wird bei den Ausgaben für die Arbeitslosenhilfe tenden-
ziell mehr belastet durch die Fälle, in denen ein älterer Aussiedler 
oder Übersiedler, der nicht an Maßnahmen der beruflichen Bil-
dung oder Sprachförderung teilnimmt, nunmehr nach Ausschöp-
fung seines Anspruchs auf Eingliederungsgeld bereits nach einem 
Jahr Arbeitslosenhilfe bezieht. Die Höhe der Mehrbelastung läßt 
sich nicht beziffern. 

Die Änderungen im Lastenausgleichsgesetz und im Flüchtlingshil-
fegesetz werden zu Mehrkosten von insgesamt etwa 25 Mio. DM 
jährlich führen. Die Mehrkosten nach dem Lastenausgleichsgesetz 
werden sich auf 9 Mio. DM jährlich belaufen. Die Mehrkosten 
nach dem Flüchtlingshilfegesetz werden rd. 16 Mio. DM betragen, 
von denen die Länder dem Bund 20 v. H. erstatten. 

Die vorgesehene Streichung des Freibetrages für Aussiedler und 
Übersiedler im Wohngeldgesetz führt bei Bund und Ländern zu 
Minderausgaben von zusammen 38 Mio. DM im Jahr 1990, 
74 Mio. DM im Jahr 1991, 100 Mio. DM im Jahr 1992 sowie 
116 Mio. DM im Jahr 1993. 

Die Änderungen des Einkommensteuergesetzes führen zu gering-
fügigen Steuermehreinnahmen. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

121 (312) — 830 00 — Ve 10/89 
Bonn, den 31. August 1989 

An den Präsidenten 
des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Anpassung von Eingliederungsleistungen für Aussiedler und Über-
siedler (Eingliederungs-Anpassungsgesetz — EinglAnpG) mit Begründung (An-
lage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister des Innern. 

Der Bundesrat hat in seiner 602. Sitzung am 30. Juni 1989 gemäß Artikel 76 Abs. 2 
des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 ersicht-
lich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Eingliederungsleistungen für 
Aussiedler und Übersiedler (Eingliederungsanpassungsgesetz — EinglAnpG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrats 
das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes 

Das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 
(BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch ... des Geset-
zes vom ... (BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. § 40a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz ein-
gefügt: 

„Außerdem stehen Zeiten einer Beschäftigung, 
die 

1. ein Deutscher im Sinne dés Artikels 116 des 
Grundgesetzes im Gebiet des Deutschen Rei-
ches nach dem Stande vom 31. Dezember 
1937, aber außerhalb des Geltungsbereiches 
dieses Gesetzes, oder 

2. ein Vertriebener, der nach dem Bundesver-
triebenengesetz Rechte und Vergünstigun-
gen in Anspruch nehmen kann, außerhalb 
des Gebietes des Deutschen Reiches nach 
dem Stande vom 31. Dezember 1937 

ausgeübt hat, den Zeiten einer die Beitrags-
pflicht begründenden Beschäftigung gleich, 
wenn die Beschäftigung bei einer Ausübung im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes die Beitrags-
pflicht des Arbeitnehmers begründet hätte." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Ist der Leistungssatz des Arbeitslosengel-
des, des Eingliederungsgeldes oder der Arbeits-
losenhilfe, in dessen Höhe der Antragsteller im 
Falle des Absatzes 1 zu Beginn der Maßnahme 
eine dieser Leistungen beziehen könnte, höher 
als die für den Lebensunterhalt sich errech-
nende Berufsausbildungsbeihilfe, wird die Be-
rufsausbildungsbeihilfe in Höhe des Leistungs-
satzes des Arbeitslosengeldes, des Eingliede-
rungsgeldes oder der Arbeitslosenhilfe ge-
währt. " 

2. Der Siebte Unterabschnitt des Zweiten Abschnitts 
erhält folgende Fassung: 

„Siebter Unterabschnitt 
Eingliederung der Aussiedler und Übersiedler 

§ 62 a 

(1) Wer 

1. als Deutscher im Sinne des Artikels 116 des 
Grundgesetzes aus dem Gebiet des Deutschen 
Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 
1937, aber außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes, oder 

2. als Vertriebener, der nach dem Bundesvertrie-
benengesetz Rechte und Vergünstigungen in 
Anspruch nehmen kann, aus den in § 1 Abs. 2 
Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes genann-
ten Gebieten, aber außerhalb des Gebietes des 
Deutschen Reiches nach dem Stande vom 
31. Dezember 1937, 

seinen ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes nimmt, hat Anspruch auf Einglie-
derungsgeld, wenn er 

a) arbeitslos ist, der Arbeitsvermittlung zur Verfü-
gung steht, sich beim Arbeitsamt arbeitslos ge-
meldet und Eingliederungsgeld beantragt hat, 

b) innerhalb eines Jahres vor dem Tag, an dem die 
sonstigen Voraussetzungen für den Anspruch 
auf Eingliederungsgeld erfüllt sind (Vorfrist), in 
den in Nummer 1 oder 2 genannten Gebieten 
mindestens 150 Kalendertage in einer Beschäf-
tigung gestanden hat, die bei Ausübung im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes die Beitrags-
pflicht begründet hätte, und 

c) bereit ist, an einem Deutsch-Sprachlehrgang 
mit ganztägigem Unterricht teilzunehmen, der 
für die zügige berufliche Eingliederung erfor-
derlich ist. 

Für die Vorfrist gilt § 104 Abs. 3 zweiter Halbsatz 
entsprechend. 

(2) Die Dauer des Anspruchs auf Eingliederungs-
geld beträgt 312 Tage. 

(3) Das Eingliederungsgeld bemißt sich nach ei-
nem Arbeitsentgelt in Höhe von 70 vom Hundert 
der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch, die bei Entstehung des Anspruchs 
auf Eingliederungsgeld maßgebend ist. Es beträgt 
63 vom Hundert dieses um die gesetzlichen Ab-
züge, die bei Arbeitnehmern gewöhnlich anfallen, 
verminderten Arbeitsentgelts. Das wöchentliche 
Eingliederungsgeld erhöht sich um 30 Deutsche 
Mark, wenn der Arbeitslose 

1. verheiratet ist und von seinem Ehegatten nicht 
dauernd getrennt lebt oder 
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2. alleinstehend ist und ein Kind im Sinne des § 32 
Abs. 1, 4 und 5 des Einkommensteuergesetzes 
hat. 

Die Erhöhung nach Satz 3 entfällt, wenn 

1. der Arbeitslose oder die in Satz 3 Nr. 1 oder 2 
genannten Personen Einkünfte aus Erwerbstä-
tigkeit oder eine Lohnersatzleistung beziehen 
oder 

2. die in Satz 3 Nr. 1 oder 2 genannten Personen 
Eingliederungsgeld erhalten oder nur deshalb 
nicht erhalten, weil sie die allein von ihrem Wil-
len abhängigen Leistungsvoraussetzungen 
nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a oder c nicht 
erfüllen. 

(4) In den ersten zwei Monaten nach der Einreise 
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes kann Ein-
gliederungsgeld auch beanspruchen, wer die Vor-
aussetzungen für den Anspruch auf Eingliede-
rungsgeld allein deshalb nicht erfüllt, weil er nicht 
bereit ist, jede zumutbare Beschäftigung anzuneh-
men oder an zumutbaren Maßnahmen der berufli-
chen Bildung oder der beruflichen Rehabilita tion 
teilzunehmen. 

(5) Der Anspruch auf Eingliederungsgeld er-
lischt, wenn der Arbeitslose die Voraussetzungen 
für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld erfüllt 
oder nur deshalb nicht erfüllt, weil er Arbeitslosen-
geld nicht beantragt hat. 

(6) Auf das Eingliederungsgeld sind die Vor-
schriften dieses Gesetzes, der Reichsversiche-
rungsordnung, des Angestelltenversicherungsge-
setzes, des Reichsknappschaftsgesetzes, des Ein-
kommensteuergesetzes und sonstiger Gesetze, die 
das Arbeitslosengeld oder Empfänger dieser Lei-
stung betreffen, mit folgenden Maßgaben entspre-
chend anzuwenden: 

1. Abweichend von § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 min-
dert sich die Dauer des Anspruchs auf Einglie-
derungsgeld nicht um Tage, für die diese Lei-
stung nach § 62 b oder § 62 c gewährt wird, 

2. Anpassungstag im Sinne des § 112 a ist der 
letzte Tag vor Entstehung des Anspruchs auf 
Eingliederungsgeld, 

3. Deutsch-Sprachlehrgänge mit ganztägigem Un-
terricht stehen den Maßnahmen im Sinne des 
§ 119 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 in Verbindung 
mit § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b 
gleich. 

(7) Für den Anspruch auf Arbeitslosenhilfe steht 
das Eingliederungsgeld dem Arbeitslosengeld mit 
der Maßgabe gleich, daß die Arbeitslosenhilfe wie 
in einem Fall des § 112 Abs. 7 zu bemessen ist. 
Anspruch auf Arbeitslosenhilfe besteht nicht für 
Zeiten, in denen der Arbeitslose die Voraussetzun-
gen für einen Anspruch auf Eingliederungsgeld 
erfüllt oder nur deshalb nicht erfüllt, weil er 

1. Eingliederungsgeld nicht beantragt hat oder 

2. nicht bereit ist, an einem Deutsch-Sprachlehr-
gang im Sinne von Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c 
teilzunehmen. 

§ 62 b 

(1) Ist die Teilnahme an einer Maßnahme der 
beruflichen Fortbildung und Umschulung im Sinne 
des Vierten Unterabschnitts oder einer Maßnahme 
der beruflichen Rehabi litation im Sinne des § 59 
Abs. 1 notwendig, damit ein Arbeitsloser oder von 
Arbeitslosigkeit unmittelbar Bedrohter, der die 
Voraussetzungen des § 62 a Abs. 1 Nr. 1 oder 2 er-
füllt und innerhalb der letzten 12 Monate vor Be-
ginn der Maßnahme Eingliederungsgeld bezogen 
hat, beruflich eingegliedert wird, gewährt die Bun-
desanstalt für die Dauer der Bildungsmaßnahme 
das Eingliederungsgeld nach § 62a. §§ 42, 44 
Abs. 4 bis 6 und § 59 e gelten entsprechend. 

(2) Die durch die Teilnahme an einer Maßnahme 
der beruflichen Fortbildung und Umschulung im 
Sinne des Vierten Unterabschnitts entstehenden 
Kosten werden nach Maßgabe des § 45, die durch 
die Teilnahme an einer Maßnahme der beruflichen 
Rehabilitation im Sinne des § 59 Abs. 1 entstehen-
den Kosten werden nach Maßgabe des § 56 Abs. 3 
Nr. 2 bis 6 erstattet. 

§ 62c 

(1) Die Bundesanstalt gewährt Personen, die 

1. die Voraussetzungen des § 62 a erfüllen, 

2. an einem Deutsch-Sprachlehrgang mit ganztä-
gigem Unterricht teilnehmen und 

3. die für die berufliche Eingliederung erforderli-
chen Kenntnisse der deutschen Sprache nicht 
besitzen, 

für die Dauer des Deutsch-Sprachlehrganges das 
Eingliederungsgeld nach § 62 a. Die durch die Teil-
nahme entstehenden Kosten werden nach Maß-
gabe des § 45 erstattet. Der Deutsch-Sprachlehr-
gang wird längstens 10 Monate gefördert. § 44 
Abs. 4 bis 6 gilt entsprechend. 

(2) Personen, die die Voraussetzung des Absat-
zes 1 Nr. 1 nicht erfüllen, jedoch im Herkunftsland 
eine Erwerbstätigkeit von mindestens 70 Kalen-
dertagen im letzten Jahr vor der Ausreise ausgeübt 
haben, und beabsichtigen, nach Abschluß des 
Deutsch-Sprachlehrgangs eine nicht der Berufs-
ausbildung dienende Erwerbstätigkeit im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes aufzunehmen, und 

1. eine einmalige Überbrückungshilfe der Bun-
desregierung nach den Richtlinien des Bundes-
ministers des Innern vom 29. November 1985 
(GMBl. 1986 S. 8), zuletzt geändert durch die 
Richtlinien vom 17. Dezember 1986 (GMBl. 
1987 S. 20), erhalten haben, oder 

2. als Asylberechtigte nach dem Asylverfahrens-
gesetz anerkannt sind und ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
haben, oder 

3. im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen der Bun-
desrepublik Deutschland durch Erteilung einer 
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Aufenthaltserlaubnis vor der Einreise in der 
Form des Sichtvermerks oder durch Übernah-
meerklärung nach § 22 des Ausländergesetzes 
vom 28. April 1965 (BGBl. I S. 353), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. De-
zember 1988 (BGBl. I S. 2362), im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes aufgenommen worden 
sind (Kontingentflüchtlinge), 

erhalten für die Dauer des Deutsch-Sprachlehrgan-
ges die Leistungen nach Absatz 1. Diese Leistun-
gen werden auch gewährt, wenn wegen der beson-
deren Verhältnisse im Herkunftsland die Voraus-
setzungen nach Satz 1 nicht erfüllt werden konnten 
und die Nichtgewährung der Leistungen eine un-
billige Härte darstellen würde. 

§ 62 d 

(1) Die Bundesanstalt erstattet den Trägern von 
Deutsch-Sprachlehrgängen für Aussiedler, Emp-
fänger einer einmaligen Überbrückungshilfe, Asyl-
berechtigte und Kontingentflüchtlinge, die keinen 
Anspruch auf Leistungen nach § 62 c haben und 
auch keine Leistungen nach den Richtlinien des 
Bundesministers für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit für die Vergabe von Beihilfen zur schu-
lischen, beruflichen und gesellschaftlichen Einglie-
derung junger Aussiedler, junger Zuwanderer aus 
der DDR und Berlin (Ost) sowie junger ausländi-
scher Flüchtlinge — sog. Garantiefonds — Schul- 
und Berufsbildungsbereich vom 1. März 1988 
(GMBl. S. 243) oder nach den Richtlinien des Bun-
desministers für Jugend, Familie, Frauen und Ge-
sundheit für die Gewährung von Zuwendungen an 
die Otto Benecke Stiftung e. V., Bonn, und die Ver-
gabe von Stipendien durch die Otto Benecke Stif-
tung an junge Aussiedler, junge Zuwanderer aus 
der DDR und Berlin (Ost) sowie junge ausländische 
Flüchtlinge zur Vorbereitung und Durchführung 
eines Hochschulstudiums — sog. Garantiefonds — 
Hochschulbereich — vom 1. März 1988 (GMBl. 
S. 256) in Anspruch nehmen können, die notwen-
digen Kosten, die durch die Durchführung der 
Lehrgänge und die Abgabe von Lernmitteln an die 
Teilnehmer unmittelbar entstehen. 

(2) Die Bundesanstalt trägt die notwendigen 
Fahrkosten, die durch die Teilnahme an Deutsch

-

Sprachlehrgängen unmittelbar entstehen. 

§ 62 e 

Für die Leistungen nach den §§ 62 c und 62 d gel-
ten die §§ 33 und 34 entsprechend. Die Bundesan-
stalt bestimmt durch Anordnung das Nähere über 
Voraussetzungen, Art, Umfang und Durchführung 
der Förderung nach §§ 62b bis 62d. " 

3. In § 106 Abs. 3 Satz 2 erster Halbsatz werden nach 
den Worten „des nach § 125 Abs. 1 erloschenen 
Anspruchs" die Worte „auf Arbeitslosengeld oder 
das nach § 62 a Abs. 5 erloschenen Anspruchs auf 
Eingliederungsgeld" eingefügt. 

4. In § 107 werden in Satz 1 Nummern 3 und 4 und 
Satz 2 gestrichen. 

5. § 112 Abs. 5 wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 5 wird gestrichen. 

b) In Nummer 8 wird im Klammerzusatz die Be-
zeichnung „Satz 1" gestrichen. 

6. § 134 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 a Nr. 1 wird der Halbsatz „§ 107 
Satz 1 Nr. 3 und 4 gilt entsprechend" durch fol-
genden Halbsatz ersetzt: 

„Absatz 3 b gilt entsprechend" . 

b) Nach Absatz 3 a wird eingefügt: 

„(3b) Einer Beschäftigung im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b stehen Zeiten 
einer Beschäftigung gleich, die 

1. ein Deutscher im Sinne des Artikels 116 des 
Grundgesetzes im Gebiet des Deutschen Rei-
ches nach dem Stande vom 31. Dezember 
1937, aber außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes, oder 

2. ein Vertriebener, der nach dem Bundesver-
triebenengesetz Rechte und Vergünstigun-
gen in Anspruch nehmen kann, außerhalb 
des Gebietes des Deutschen Reiches nach 
dem Stande vom 31. Dezember 1937 

ausgeübt hat und die bei Ausübung im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes die Beitrags-
pflicht begründet hätte." 

7. Nach § 242i wird eingefügt: 

„§ 242j 

(1) §§ 40a, 62a bis 62e, 106, 107, 112 und 134 in 
der vom (einsetzen: Tag des Inkrafttretens des Ge-
setzes) an geltenden Fassung sind auf Personen 
anzuwenden, die nach dem (einsetzen: Tag vor 
dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes) ihren 
ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes genommen haben; insoweit werden Zei-
ten, die nach § 107 Satz 1 Nr. 3 und 4 sowie Satz 2 
des Arbeitsförderungsgesetzes in der bis zum (ein-
setzen: Tag vor dem Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes) geltenden Fassung Zeiten einer die Bei-
tragspflicht begründenden Beschäftigung gleich-
standen, nicht berücksichtigt. 

(2) Für Personen, die vor dem (einsetzen: Tag des 
Inkrafttretens des Gesetzes) ihren ständigen Auf-
enthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes ge-
nommen haben, sind die bis zum (einsetzen: Tag 
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes) geltenden Vor-
schriften weiterhin anzuwenden." 

Artikel 2 

Änderung des Vorruhestandsgesetzes 

In § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Vorruhestandsgesetzes vom 
13. April 1984 (BGBl. I S. 601), zuletzt geändert 
durch ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S....), wer-
den nach den Worten „§ 107 Nr. 2 bis 6 des Arbeits-
förderungsgesetzes" die Worte „in der bis zum (ein-
setzen: Tag vor dem Tag des Inkrafttretens des Geset-
zes) geltenden Fassung" eingefügt. 
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Artikel 3 

Änderung des Altersteilzeitgesetzes 

In § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Altersteilzeitgesetzes (Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I 
S. 2343) werden nach den Worten „§ 107 Satz 1 Nr. 3, 
4 und 6 und Satz 2 des Arbeitsförderungsgesetzes" 
die Worte „in der bis zum (einsetzen: Tag vor dem Tag 
des Inkrafttretens des Gesetzes) geltenden Fassung" 
eingefügt. 

Artikel 4 

Änderung des Bundesvertriebenengesetzes 

Das Bundesvertriebenengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. September 1971 (BGBl. I 
S. 1565, 1807), zuletzt geändert durch Artikel 38 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 74 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden hinter dem Wort „So-
wjetzonenflüchtlinge" die Worte „in den ersten 
15 Jahren nach Verlassen der Herkunftsge-
biete" eingefügt. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

2. § 90 a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort „Anspruch" werden die Worte 
„auf Berufsausbildungsbeihilfe, Eingliede-
rungsgeld oder Arbeitslosenhilfe" eingefügt. 

b) Die Worte „die Beitragspflicht begründenden" 
werden gestrichen. 

c) Nach Absatz 3 wird eingefügt: 

„(4) Für Personen, die vor dem (einsetzen: Tag 
des Inkrafttretens des Gesetzes) ihren ständigen 
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
genommen haben, ist Absatz 1 in der bis zu die-
sem Tag geltenden Fassung anzuwenden." 

3. § 94 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 94 
Familienzusammenführung 

(1) Sofern die Einreise in den oder der Aufenthalt 
in dem Geltungsbereich des Gesetzes von einer 
Erlaubnis abhängen, darf diese nicht verweigert 
werden, wenn sie ein in § 1 Abs. 1 oder 2 genannter 
Vertriebener für seine in Absatz 2 genannten An-
gehörigen zum Zweck der Familienzusammenfüh-
rung beantragt. 

(2) Als Familienzusammenführung im Sinne des 
Absatzes 1 gilt die Zusammenführung 

1. von Ehegatten, 

2. von minderjährigen Kindern zu den Eltern, 

3. von Eltern zu Kindern, 

4. von volljährigen, in Ausbildung stehenden oder 
hilfsbedürftigen Kindern zu den Eltern oder 

volljährigen Kindern zu hilfsbedürftigen El-
tern , 

5. von Geschwistern zueinander, wenn ein Teil 
hilfsbedürftig ist, 

6. von hilfsbedürftigen Großeltern zu Enkelkin

-

dern oder von minderjährigen Enkelkindern zu 
den Großeltern, falls die Eltern nicht mehr leben 
oder sich der Kinder nicht annehmen können. 

(3) Sonstigen Angehörigen kann die Einreise in 
den oder der Aufenthalt in dem Geltungsbereich 
des Gesetzes gestattet werden, wenn die Versa-
gung der Familienzusammenführung eine unzu-
mutbare Härte bedeuten würde. 

(4) Personen, die im Wege der Familienzusam-
menführung ihren ständigen Aufenthalt im Gel-
tungsbereich des Gesetzes genommen haben, kön-
nen ihrerseits ein Recht auf Nachzug von Familien-
angehörigen aus dieser Vorschrift nur dann herlei-
ten, wenn sie selbst Rechte und Vergünstigungen 
als Vertriebene im Sinne von § 1 Abs. 1 oder 2 in 
Anspruch nehmen können." 

Artikel 5 

Änderung des Lastenausgleichsgesetzes 

Das Lastenausgleichsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1909), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom ... (BGBl. I S....), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 237 Abs. 1 wird folgende Nummer 3 ange-
fügt: 

„3. Vertreibungsschäden, Kriegssachschäden und 
Ostschäden an Hausrat (§ 12 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe b, § 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b, 
§ 14 Abs. 1 Satz 1), wenn der Geschädigte 
nach dem (einsetzen: Tag vor dem Tag des 
Inkrafttretens des Gesetzes) nach § 230 Abs. 2 
antragsberechtigt geworden ist." 

2. Folgender § 241 wird eingefügt: 

„§ 241 
Schadensberechnung bei Hausratschäden 

Schäden an Hausrat werden in den Fällen des 
§ 237 Abs. 1 Nr. 3 nur dem Grunde nach festge-
stellt. Voraussetzung ist, daß ein Verlust von mehr 
als 50 vom Hundert nach gemeinen Werten glaub-
haft gemacht ist. § 16 Abs. 3, 4 und 7 des Feststel-
lungsgesetzes ist anzuwenden." 

3. In § 295 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) In den Fällen des § 241 beträgt die Hausrat-
entschädigung 1 400 Deutsche Mark. Dazu wer-
den nach dem Familienstand der Geschädigten im 
Zeitpunkt der Aufenthaltnahme im Geltungsbe-
reich des Gesetzes die Zuschläge nach Absatz 3 
Nr. 1 bis 3 gewährt. " 
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Artikel 6 

Änderung des Flüchtlingshilfegesetzes 

Das Flüchtlingshilfegesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Mai 1971 (BGBl. I S. 681), zu-
letzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
24. Juni 1985 (BGBl. I S. 1144), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Absatz 1 und § 3 Nr. 2 sind nicht anzu-
wenden, wenn der Berechtigte nach dem (ein-
setzen: Tag vor dem Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes) nach Abschnitt I antragsberechtigt 
geworden ist." 

2. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
„Sie beträgt 1 400 Deutsche Mark, wenn der Be-
rechtigte nach dem (einsetzen: Tag vor dem Tag 
des Inkrafttretens des Gesetzes) antragsberechtigt 
geworden ist. " 

Artikel 7 

Änderung der Zweiten Verordnung über Ausgleichs

-

leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz 

In § 9 der Zweiten Verordnung über Ausgleichslei-
stungen nach dem Lastenausgleichsgesetz in der Fas-
sung vom 19. Dezember 1968 (BGBl. I S. 1395, 1398), 
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 26. Mai 
1975 (BGBl. I S. 1275), wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„(3) Absatz 1 Sätze 1 und 2 ist nicht anzuwenden, 
wenn der Geschädigte nach dem (einsetzen: Tag vor 
dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes) nach § 301 
Abs. 1 und 2 des Gesetzes antragsberechtigt gewor-
den ist. " 

Artikel 8 

Änderung des Kriegsgefangenenentschädigungs

-

gesetzes 

In § 5 des Kriegsgefangenenentschädigungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Fe-
bruar 1987 (BGBl. I S. 506), geändert durch Gesetz 
vom 22. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2619), wird im Ab-
satz 2 Satz 1 nach dem Wort „Ehegatten" das Komma 
durch das Wort „oder" ersetzt; die Worte „oder seinen 
Eltern" werden gestrichen. Satz 2 wird gestrichen. 

Artikel 9 

Änderung des Häftlingshilfegesetzes 

Das Häftlingshilfegesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. Februar 1987 (BGBl. I S. 512), 
geändert durch Artikel 40 des Gesetzes vom 20. De-

zember 1988 (BGBl. I S. 2477), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 1 Abs. 5 Satz 2 werden das Wort „gesamte" 
gestrichen, der Punkt durch ein Komma ersetzt und 
folgender Halbsatz angefügt: 

„längstens jedoch bis zum (einsetzen: Tag vor dem 
Tag des Inkrafttretens des Gesetzes)". 

2. § 9 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender neuer Satz 3 einge-
fügt: 

„Bei der Berechnung wird der Gewahrsam nach 
§ 1 Abs. 5 Satz 2 mit längstens 10 Jahren be-
rücksichtigt. " 

Der bisherige Satz 3 wird Satz 4, in dem das 
Anfangswort „Diese" durch das Wort „Die" er-
setzt wird. 

b) In Absatz 2 werden die Zahl „5" und das 
Komma dahinter gestrichen, das Semikolon 
durch einen Punkt und der Halbsatz hinter dem 
Semikolon durch folgenden Satz ersetzt: 

„§ 5 des Kriegsgefangenenentschädigungsge-
setzes gilt sinngemäß mit der Maßgabe, daß nur 
der Anspruch auf Eingliederungshilfe für einen 
Gewahrsam nach § 1 Abs. 5 Satz 1 vererblich ist 
und die Ausschließungsgründe des § 2 auch für 
Erben gelten." 

3. § 9 c wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 werden die Worte „im Rahmen der 
Höchstgrenze des § 9 a Abs. 1 Satz 3" ersetzt durch 
die Worte „im Rahmen der Höchstgrenzen des § 9 a 
Abs. 1 Sätze 3 und 4". 

4. In § 25a wird folgender neuer Absatz angefügt: 

„(2) § 1 Abs. 5, § 9 a Abs. 1 und 2 und § 9 c sind in 
der bis zum (einsetzen: Tag vor dem Tag des In-
krafttretens des Gesetzes) geltenden Fassung wei-
terhin anzuwenden, wenn der Berechtigte späte-
stens an diesem Tage die in § 1 Abs. 1 Nr. 1 ge-
nannten Gebiete verlassen und die Leistungen 
nach §§ 9 a und 9 c vor dem 1. Januar 1992 bean-
tragt hat."  

Artikel 10 

Änderung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 

Das Zweite Wohnungsbaugesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Juli 1985 (BGBl. I S. 1284, 
1661), zuletzt geändert durch das Gesetz vom . . . 
(BGBl. I S...), wird wie folgt geändert: 

1. § 25 Abs. 1 Satz 5 erhält folgende Fassung: 

„Für die Bildung von Einzeleigentum erhöht sich 
bei Aussiedlern und Übersiedlern die Einkom-
mensgrenze bis zum Ablauf des fünften Kalender-
jahres nach dem Jahr der Einreise in den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes um 6 300 DM."  

2. In § 26 Abs. 2 Nr. 2 wird das Wort „Zuwanderer" 
durch das Wort „Übersiedler" ersetzt. 
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Artikel 11 

Änderung des Wohnungsbaugesetzes 
für das Saarland 

Das Wohnungsbaugesetz für das Saarland in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 
1985 (Amtsblatt des Saarlandes S. 1185), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom ... (BGBl. I S...), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 14 Abs. 1 Satz 5 erhält folgende Fassung: 

„Für die Bildung von Einzeleigentum erhöht sich 
bei Aussiedlern und Übersiedlern die Einkom-
mensgrenze bis zum Ablauf des fünften Kalender-
jahres nach dem Jahr der Einreise in den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes um 6 300 Deutsche 
Mark."  

2. In § 15 Abs. 2 Nr. 2 wird das Wort „Zuwanderer" 
durch das Wort „Übersiedler" ersetzt. 

Artikel 12 

Änderung des Wohngeldgesetzes 

Das Wohngeldgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Juli 1985 (BGBl. I S. 1421, 1661), 
das durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I 
S...) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen. Die bisherigen Absätze 3 
und 4 werden Absätze 2 und 3. 

b) Der bisherige Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Behinderung um 
wenigstens 80" durch die Worte „Behinderung 
von wenigstens 80" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „der Absätze 1 bis 
3 Satz 1" durch die Worte „des Absatzes 1 und 
des Satzes 1" ersetzt. 

c) Im bisherigen Absatz 4 werden die Worte „nach 
Absatz 1, 2 oder 3" durch die Worte „nach Absatz 1 
oder Absatz 2" ersetzt. 

d) Folgender neuer Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Ist vor dem (Tag des Inkrafttretens des Ge-
setzes) ein Antrag auf Wohngeld gestellt worden 
und erfüllt ein zum Haushalt rechnendes Familien-
mitglied die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1421, 1661), so ist § 16 Abs. 2 in 
dieser Fassung weiter anzuwenden; wird nach 
dem (Tag des Inkrafttretens des Gesetzes), aber vor 
Ablauf von 4 Jahren seit Stellung des ersten Antra-
ges auf Wohngeld dieses nicht mehr gewährt, so ist 
§ 16 Abs. 2 bei der Bewilligung in der Folgezeit 
nicht mehr anzuwenden. " 

Artikel 13 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Februar 1987 (BGBl. I S. 657), 
zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S...), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 7 e wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden in Satz 1 die Worte „nach 
dem 31. Dezember 1951 " durch die Worte „vor 
dem 1. Januar 1993" ersetzt und Satz 2 gestri-
chen. 

b) In Absatz 3 wird Satz 2 wie folgt gefaßt: 

„Abschreibungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 
sind nur zulässig, wenn der Steuerpflichtige sei-
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes vor dem 1. Ja-
nuar 1990 begründet und das Gebäude vor Ab-
lauf des zwanzigsten Kalenderjahres seit der 
erstmaligen Begründung hergestellt hat."  

2. § 10 a Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung ist 
nur zulässig, wenn der Steuerpflichtige seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes vor dem 1. Januar 
1990 begründet hat und seit der erstmaligen Be-
gründung nicht mehr als zwanzig Veranlagungs-
zeiträume abgelaufen sind; sie ist letztmalig zuläs-
sig für den Veranlagungszeitraum 1992." 

3. § 52 Abs. 22 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Vorschriften sind letztmals bei einem Steuer-
pflichtigen anzuwenden, der vor dem 1. Januar 
1990 seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt im Geltungsbereich dieses Gesetzes begrün-
det hat. " 

Artikel 14 

Saar-Klausel 

Artikel 10 gilt nicht im Saarland. 

Artikel 15 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
und des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes 
auch im Land Berlin. 

Artikel 16 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des ersten auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

In den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenenge-
setzes bezeichneten Aussiedlungsgebieten leben der-
zeit noch über 3 Millionen Deutsche (davon in der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken rd. 2 Mil-
lionen, in der Volksrepublik Polen bis zu knapp 1 Mil-
lion, in Ungarn rd. 220 000 und in Rumänien etwa 
200 000). 

Auch über vierzig Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs fühlen sich viele dieser Menschen ihrem 
Volk verbunden. Sie sind entweder nach geltendem 
Recht, insbesondere dem Reichs- und Staatsangehö-
rigkeitsgesetz, deutsche Staatsangehörige oder er-
werben mit ihrer Aufnahme als Vertriebene deutscher 
Volkszugehörigkeit oder deren Ehegatten oder Ab-
kömmlinge in Deutschland nach Artikel 116 Abs. 1 
des Grundgesetzes die Rechtstellung als Deutsche 
(ohne deutsche Staatsangehörigkeit). Sie haben in 
den Aufenthaltsstaaten oft wenig Hoffnung auf eine 
Bewahrung ihrer nationalen Identität, da ihnen dort 
weitgehend die Möglichkeit vorenthalten wird, als 
Volksgruppe mit eigener Sprache, mit eigener Kultur 
unter Achtung ihrer religiösen Traditionen zu leben. 

Deshalb streben viele dieser Deutschen, zum Teil seit 
Jahrzehnten, an, in die Bundesrepublik Deutschland 
auszureisen. Alle Bundesregierungen haben sich in 
der Vergangenheit für eine Verbesserung der Lebens-
verhältnisse der Deutschen in den Aussiedlungsge-
bieten eingesetzt. Ebenso haben aber alle Bundesre-
gierungen die existentielle Entscheidung des einzel-
nen zur Ausreise stets respektiert. Sie haben nieman-
den aufgefordert, in die Bundesrepublik Deutschland 
zu kommen. Sie haben es aber stets als eine selbstver-
ständliche Pflicht betrachtet, diesen Deutschen bei 
der Verwirklichung ihres Wunsches zur Ausreise zu 
helfen. Dies bleibt auch in Zukunft so. 

Von 1950 bis zum 30. April 1989 hat die Bundesrepu-
blik Deutschland rund 1,7 Millionen Aussiedler und 
rund 4 Millionen Übersiedler aus der DDR und Berlin 
(Ost) aufgenommen. 

Zur Eingliederung der deutschen Aussiedler und der 
Übersiedler steht ein seit vielen Jahren bewährtes In-
strumentarium zur Verfügung. Die bestehenden Ein-
gliederungshilfen des Bundes, der Länder und Ge-
meinden wurden fortwährend den sich ändernden Be-
dürfnissen und Notwendigkeiten angepaßt. Hervor-
zuheben sind in diesem Zusammenhang z. B. die Ein-
gliederungsprogramme der Bundesregierung vom 
12. Mai 1976 und vom 31. August 1988. Das Pro-
gramm von 1988 war notwendig, weil seit Sommer 
1987 die Zahl der Aussiedler außergewöhnlich ange-
stiegen ist. Waren 1986 noch 42 788 Aussiedler zu ver-
zeichnen, so betrug die Zahl 1987 bereits 78 523; 1988 
stieg sie auf 202 673 Aussiedler. 

Im ersten Jahresdrittel 1989 trafen 96 868 Aussiedler 
ein. Es ist deshalb nicht unrealistisch, für das gesamte 
Jahr 1989 mit erheblich mehr als 300 000 Aussiedlern 
zu rechnen. Dazu werden etwa 60 000 Übersiedler aus 
der DDR und Berlin (Ost) eintreffen. 

Es ist notwendig, für die Aufnahme und Eingliede-
rung dieser deutschen Landsleute weitere Vorsorge 
zu treffen. Die Bundesregierung hat die erforderlichen 
Maßnahmen im Rahmen des Nachtragshaushalts für 
1989 und in der Vorbereitung des Bundeshaushalts 
für das Jahr 1990 eingeleitet. 

Ferner ist sicherzustellen, daß angesichts dieser ho-
hen Zugangszahlen insbesondere auch die Einbezie-
hung der Aussiedler und Übersiedler in das System 
der sozialen Sicherung (Rentenversicherung, Unf all-
versicherung, Krankenversicherung und Leistungen 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz) neben der Ge-
währung von Leistungen nach dem Lastenausgleichs

-

recht und der Versorgung mit Wohnraum (unter Ein-
beziehung der Gewährung zinsverbilligter Einrich-
tungsdarlehen) in dem gebotenen Umfang möglich 
bleibt. Nur so kann die rasche Eingliederung der Aus-
siedler und Übersiedler in das wirtschaftliche und so-
ziale Leben gelingen. 

Bei der notwendigen Überprüfung von Eingliede-
rungsmaßnahmen ist andererseits auch die Frage zu 
beantworten, inwieweit Art und Umfang bestimmter 
Maßnahmen noch angemessen oder ob Anpassungen 
geboten sind. 

Dieses Gesetz sieht solche Anpassungen im Bereich 
des Arbeitsförderungsgesetzes, des Bundesvertriebe-
nengesetzes, des Lastenausgleichsrechts, des Kriegs-
gefangenenentschädigungsgesetzes, des Häftlings-
hilfegesetzes, des Zweiten Wohnungsbaugesetzes, 
des Wohngeldgesetzes sowie des Einkommensteuer-
gesetzes vor. 

Mehr als 50 v. H. der ankommenden Aussiedler und 
Übersiedler bewerben sich auf dem Arbeitsmarkt. 
Ihre Vermittlung in Arbeitsverhältnisse ist nicht nur 
angesichts der hohen Zahl von Arbeitslosen schwie-
rig; fehlende Kenntnisse der deutschen Sprache (bei 
Aussiedlern) sowie Mängel in der beruflichen Qualifi-
kation stehen oftmals einer schnellen Integration in 
das Berufsleben entgegen. Sehr viele Arbeitnehmer 
sind nicht mit den wirtschaftlichen und administrati-
ven Verhältnissen sowie den technischen Standards 
einer westlichen Industrienation vertraut. Um diese 
Personen schnell und dauerhaft in den Arbeitsmarkt 
einzugliedern, bedarf es spezifischer Leistungen der 
Arbeitsförderung. Das Arbeitsförderungsgesetz stellt 
Dienst- und Geldleistungen für einen schnellen und 
reibungslosen Ausgleich auf dem Arbeitsmarkt bereit. 
Entsprechend seinem Grundsatz (§ 5 AFG), daß prä-
ventive Maßnahmen den kurativen Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit vorgehen, ist es notwendig, Leistun-
gen so zu gestalten, daß den besonderen Lebensver- 
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hältnissen der Aussiedler Rechnung getragen und 
ihre Eingliederung in das Arbeitsleben beschleunigt 
wird. 

Die bisherigen für Aussiedler und Übersiedler gelten-
den Vorschriften des Arbeitsförderungsgesetzes, de-
ren zentrale Bestimmung der § 107 Abs. 1 Nr. 3 und 4 
des Arbeitsförderungsgesetzes war, müssen den ver-
änderten Bedürfnissen der jetzt eintreffenden Aus-
siedler und Übersiedler angepaßt werden. Geregelt 
war, daß Zeiten einer Beschäftigung, die ein Deut-
scher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes im 
Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stand vom 
31. Dezember 1937, aber außerhalb des Geltungsbe-
reiches des Arbeitsförderungsgesetzes oder die ein 
Vertriebener außerhalb des Gebietes des Deutschen 
Reiches nach dem Stand vom 31. Dezember 1937 aus-
geübt hat, den Zeiten einer die Beitragspflicht be-
gründenden Beschäftigung im Bundesgebiet ein-
schließlich des Landes Berlin gleichstehen und somit 
u. a. den Anspruch auf Arbeitslosengeld begründe-
ten. Dies wird den heutigen politischen, wirtschaftli-
chen, arbeitsmarktlichen und finanziellen Verhältnis-
sen nicht mehr gerecht. Es besteht ein weitgehender 
gesellschaftlicher Konsens darüber, daß die Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt beschleunigt und daß die 
finanziellen Mittel zielgerichteter eingesetzt werden 
müssen. 

Voraussichtlich sind für das Jahr 1989 bei der Bundes-
anstalt für Arbeit insgesamt mit 3,6 Mrd. DM Aufwen-
dungen nur für Aussiedler und Übersiedler zu rech-
nen. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen: 

— in Mio. DM —

— Sprachförderung 	 2 200 
— Berufliche Fortbildung, Um-

schulung und Rehabilitation 	270 
— Berufliche Ausbildung 	 60 
— Arbeitslosengeld 	 1 100  

insgesamt 	 3 630 

Mit einem weiteren Anwachsen dieser Beträge ist in 
den nächsten Jahren zu rechnen. Eine Neukonzipie-
rung der Leistungen der Arbeitsförderung für Aus-
siedler und Übersiedler ist erforderlich, um einen Bei-
trag zur effektiveren Gestaltung des Eingliederungs-
prozesses zu leisten und um zugleich den Kostenzu-
wachs in kalkulierbaren Grenzen zu halten. 

Diese Konzeption sieht im einzelnen folgendes vor: 

1. Aussiedler und Übersiedler, die im Herkunftsland 
mindestens fünf Monate lang als Arbeitnehmer be-
schäftigt waren und beabsichtigen, in der Bundes-
republik Deutschland einschließlich des Landes 
Berlin eine beitragspflichtige Beschäftigung aufzu-
nehmen, erhalten bei Arbeitslosigkeit für die 
Dauer von zwölf Monaten ein Eingliederungsgeld. 
Dieses wird nur gewährt, wenn die Aussiedler und 
Übersiedler der Arbeitsvermittlung zur Verfügung 
stehen und bereit sind, an einem Deutsch-Sprach-
lehrgang oder einer Maßnahme der beruflichen 
Bildung oder Rehabilitation teilzunehmen, die für 
die berufliche Eingliederung erforderlich ist. 

2. Um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, ihre 
häuslichen und familiären Verhältnisse zu ordnen 

und Behördengänge zu tätigen, wird das Einglie-
derungsgeld in den ersten zwei Monaten nach der 
Einreise auch dann gezahlt, wenn der Aussiedler 
oder Übersiedler für eine Arbeitnehmertätigkeit in 
Betracht kommt, jedoch wegen der mit der Einreise 
verbundenen organisatorischen Probleme noch 
nicht bereit ist, jede zumutbare Beschäftigung an-
zunehmen oder an beruflichen Bildungsmaßnah-
men teilzunehmen. 

3. Die Zeiten der Teilnahme an einem Deutsch-
Sprachlehrgang oder einer Maßnahme der berufli-
chen Bildung oder Umschulung mindern die Dauer 
des Anspruchs auf Eingliederungsgeld von zwölf 
Monaten nicht. Während der Teilnahme an diesen 
Maßnahmen wird das Eingliederungsgeld weiter-
gezahlt. 

4. Das Eingliederungsgeld bemißt sich nach einem 
Arbeitsentgelt in Höhe von 70 v. H. der Bezugs-
größe in der Sozialversicherung (§ 18 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch), die bei Entstehung des 
Anspruchs auf Eingliederungsgeld maßgebend ist. 
Es beträgt 63 v. H. dieses um die gesetzlichen Ab-
züge, die bei Arbeitnehmern gewöhnlich anfallen, 
verminderten Arbeitsentgelts. Ist nur ein Ehegatte 
anspruchsberechtigt oder ist der Arbeitslose Al-
leinerziehender und wird sonstiges Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit nicht bezogen, so erhöht sich 
das Eingliederungsgeld um 130 DM im Monat 
(30 DM in der Woche). 

Durch die Pauschalierung der Bemessungsgrund-
lage ergeben sich für die Bundesanstalt erhebliche 
Verwaltungsvereinfachungen. Die oftmals wegen 
der fehlenden Sprachkenntnisse und der nicht ei-
ner Industriegesellschaft entsprechenden berufli-
chen Qualifikationen sehr schwierige Einstufung 
der Aussiedler bei der Bemessung des Arbeitslo-
sengeldes wird künftig entfallen. 

5. Ist zur beruflichen Eingliederung die Teilnahme an 
einem Deutsch-Sprachlehrgang erforderlich, so er-
halten die Aussiedler, die Anspruch auf Eingliede-
rungsgeld haben, diese Leistung auch während der 
Teilnahme am Deutschkurs. Daneben werden die 
durch die Teilnahme entstehenden notwendigen 
Kosten erstattet. Förderung ihrer Teilnahme an 
Deutsch-Sprachlehrgängen durch Zahlung von 
Eingliederungsgeld und Erstattung der Maßnah-
mekosten können auch diejenigen Aussiedler be-
anspruchen, die im Herkunftsland nur zehn Wo-
chen erwerbstätig waren und beabsichtigen, im 
Anschluß eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 
Diesen Aussiedlern werden gleichgestellt die Emp-
fänger von Überbrückungshilfe, anerkannte Asyl-
berechtigte, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 
Bundesgebiet haben, und Ausländer, die im Rah-
men humanitärer Hilfsaktionen der Bundesrepu-
blik Deutschland als Kontingentflüchtlinge aufge-
nommen sind, soweit sie im Herkunftsland eine 
mindestens zehnwöchige Beschäftigungszeit zu-
rückgelegt haben. Sonstige Aussiedler, Asylbe-
rechtigte und Kontingentflüchtlinge erhalten, 
wenn sie keine Ansprüche nach dem sog. Garan-
tiefonds haben, kostenlosen Sprachunterricht; ih-
nen werden außerdem die notwendigen Fahrtko-
sten erstattet. 
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6. Das Eingliederungsgeld wird an Aussiedler oder 
Übersiedler auch gezahlt, wenn die Teilnahme an 
Maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Um-
schulung oder der beruflichen Rehabilitation not-
wendig ist, um beruflich eingegliedert zu werden. 
Daneben werden die durch die Teilnahme entste-
henden notwendigen Kosten erstattet. Vorausset-
zung für diese Leistungen ist, daß der Aussiedler 
oder Übersiedler vor Beginn der Maßnahme ar-
beitslos oder von Arbeitslosigkeit unmittelbar be-
droht war und Eingliederungsgeld innerhalb von 
zwölf Monaten vor Beginn der Maßnahme bezogen 
hat. Eine Besserstellung der Aussiedler gegenüber 
einheimischen Arbeitnehmern besteht nicht, weil 
letztere nach hier beitragspflichtiger Beschäfti-
gung von 150 Kalendertagen gemäß § 46 Abs. 2 
AFG Unterhaltsgeld in Höhe des erworbenen Ar-
beitslosenhilfeanspruchs sowie Erstattung der 
Maßnahmekosten beanspruchen können. Die Tat-
sache, daß der Anspruch auf Eingliederungsgeld 
anders als der Anspruch auf Unterhaltsgeld in 
Höhe des Anspruchs auf Arbeitslosenhilfe nicht 
von der Bedürftigkeit abhängig ist, ist dadurch ge-
rechtfertigt, daß die Aussiedler und Übersiedler in 
aller Regel mittellos sind und bisher keine Möglich-
keit hatten, in die Bundesrepublik Deutschland zu 
kommen und hier ein anrechenbares Vermögen 
aufzubauen. 

7. Nach Ausschöpfung des Anspruchs auf Eingliede-
rungsgeld, dessen Dauer sich durch die Teilnahme 
an Deutsch-Sprachlehrgängen und beruflichen Bil-
dungsmaßnahmen verlängert, ist die Eingliede-
rungsversorgung für die Aussiedler und Übersied-
ler abgeschlossen. Sind sie danach arbeitslos, so 
erhalten sie Arbeitslosenhilfe, die nach den indivi-
duellen Verhältnissen (insbesondere nach der be-
ruflichen Qualifikation) wie in einem Fall des § 112 
Abs. 7 AFG bemessen wird. Der Bezug von Einglie-
derungsgeld begründet keine Ansprüche auf Ar-
beitslosengeld. Dieses kann dann beansprucht 
werden, wenn der Aussiedler oder Übersiedler ins-
besondere durch eine beitragspflichtige Beschäfti-
gung im Geltungsbereich des Arbeitsförderungs-
gesetzes die Anwartschaftszeit für das Arbeitslo-
sengeld erfüllt hat. 

Im Lastenausgleich hat sich die Hausratentschädi-
gung als eine rasch wirkende Eingliederungshilfe be-
währt. Allerdings ist das Verfahren zur Feststellung 
der Voraussetzungen der Höhe der Hausratentschädi-
gung relativ kompliziert; überdies werden die Lei-
stungen für Aussiedler und für Übersiedler in unter-
schiedlicher Höhe gewährt. Hier soll dadurch Abhilfe 
geschaffen werden, daß die Hausratentschädigung 
nach dem Lastenausgleichsgesetz, die Einrichtungs-
hilfe nach dem Flüchtlingshilfegesetz und die Haus-
ratbeihilfe nach dem Härtefonds (§ 301 LAG) künftig 
in einheitlicher Höhe gewährt werden. Die Leistung 
wird mit 1 400 DM etwas über der bisher durch-
schnittlich in Höhe von 1 300 DM gewährten Hausrat-
entschädigung liegen. Übersiedler kommen künftig in 
größerer Zahl in den Genuß dieser Leistung, da die 
geltende Regelung (Einkommensgrenzen im Flücht-
lingshilfegesetz) bisher zahlreiche Übersiedler aus-
schloß. Der Grundbetrag der Einrichtungshilfe betrug 

1 200 DM. Die Erhöhung um 200 DM dient ebenfalls 
der Gleichstellung mit den Aussiedlern. 

Im Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz kann die 
Vererblichkeit von Entschädigungen, die auf die Ver-
hältnisse nach Kriegsende zugeschnitten war, redu-
ziert und auf Ehegatten und Kinder beschränkt wer-
den. 

Wenn auch die Einbeziehung der 1945 aus Deutsch-
land in die Gewahrsamsländer verschleppten Deut-
schen, die oder deren Abkömmlinge jetzt als Aussied-
ler zurückkehren, in das Häftlingshilfegesetz vom Ge-
setzgeber gewollt war, so waren die finanziellen Aus-
wirkungen nicht abzusehen, die sich durch Kumulie-
rungen der Höchstbeträge im Familienverband oder 
durch Erbansprüche ergeben. An der Bewe rtung des 
besonders schweren Schicksals dieser Personen-
gruppe wird festgehalten. Gleichwohl ist es angezeigt 
und gerechtfertigt, den veränderten tatsächlichen 
Verhältnissen Rechnung zu tragen. Deshalb soll die 
als sogenannter Anschlußgewahrsam geltende Zeit zu 
einem Stichtag beendet und die vor diesem Stichtag 
liegende Zeit des sogenannten Anschlußgewahrsams 
bei der Berechnung der Eingliederungshilfen mit 
längstens zehn Jahren berücksichtigt werden. 

Die Erhöhung der Einkommensgrenze für Aussiedler 
und Übersiedler nach § 25 Abs. 1 Satz 5 des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes und § 14 Abs. 1 Satz 5 des 
Wohnungsbaugesetzes für das Saarland soll künftig 
auf die Förderung des Baus und Erwerbs von Fami-
lienheimen und eigengenutzten Eigentumswohnun-
gen beschränkt werden. 

Der nach § 16 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes gewährte 
Freibetrag für die dort aufgeführten Berechtigten soll 
entfallen. Aus Gründen des Vertrauensschutzes soll 
der Freibetrag wie bisher für einen Zeitraum von 
höchstens vier Jahren gewährt werden, wenn vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes ein Antrag auf Wohngeld 
gestellt worden ist und die Voraussetzungen zur Inan-
spruchnahme des Freibetrages vorlagen. 

Die Steuervergünstigungen der §§ 7 e und 10a EStG 
1987 (eingeführt im Jahre 1952) und des § 33a EStG 
1953 i. V. m. § 52 Abs. 22 EStG 1987 in der Fassung 
des Steuerreformgesetzes 1990 waren auf die Situa-
tion der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen im 
Nachkriegsdeutschland zugeschnitten und entspre-
chen nicht mehr den aktuellen Bedürfnissen der heu-
tigen Aussiedler. Dies verdeutlichen auch die inzwi-
schen geringen Fallzahlen. Zudem gibt es eine Fülle 
anderweitiger, „maßgeschneiderter" Hilfen der öf-
fentlichen Hand für Aussiedler, die dem Einzelschick-
sal besser gerecht werden. 

Die Bundesregierung ist bestrebt, die Mittel sinnvoll 
einzusetzen und auf die aktuellen Bedürfnisse der 
Aussiedler zu konzentrieren. Sie schlägt daher vor, 
die genannten Vorschriften aufzuheben. Um den Be-
sitzstand der bereits zugezogenen Aussiedler zu wah-
ren, sollen die genannten Vorschriften mit einer Über-
gangsregelung noch für alle Steuerpflichtigen an-
wendbar sein, die vor dem 1. Januar 1990 im Gel-
tungsbereich des Einkommensteuergesetzes ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt begründet 
haben. 
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B. Besonderer Teil 

1. Zu Artikel 1 (Arbeitsförderungsgesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 40a AFG) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zu Nummer 4 (Streichung des § 107 
Abs. 1 Nr. 3 und 4). Zur Erfüllung der Voraussetzung 
nach § 40 a Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 1 a werden die bis-
her in § 107 Satz 1 Nr. 3 und 4 und Satz 2 bestimmten 
Beschäftigungszeiten, die Aussiedler oder Übersied-
ler außerhalb des Geltungsbereiches des Arbeitsför-
derungsgesetzes zurückgelegt haben, den Zeiten ei-
ner die Beitragspflicht begründenden Beschäftigung 
gleichgestellt. 

Zu Buchstabe b 

Durch die geltende Vorschrift sollen Hemmnisse be-
seitigt werden, die einer Teilnahme an einer berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahme entgegenstehen 
können, wenn die zu Beginn einer Bildungsmaß-
nahme zu beanspruchende Lohnersatzleistung (Ar-
beitslosengeld, Arbeitslosenhilfe) höher als die für 
den Lebensunterhalt sich errechnende Berufsausbil-
dungsbeihilfe ist. In diesen Fällen wird die Berufsaus-
bildungsbeihilfe in Höhe des Leistungssatzes der be-
treffenden Lohnersatzleistung gewährt. Durch die 
Neuregelung wird das Eingliederungsgeld dem Ar-
beitslosengeld und der Arbeitslosenhilfe insoweit 
gleichgestellt. 

Zu Nummer 2 (§§ 62a bis 62e AFG) 

Zur Überschrift des Unterabschnitts 

Deutsche, die in der DDR und in Berlin (Ost) leben, 
wurden nach Zuzug in das Bundesgebiet einschließ-
lich des Landes Berlin bisher in der Verwaltungspra-
xis von Bund und Ländern überwiegend als „Über-
siedler" und teilweise als „Zuwanderer" bezeichnet. 
Der Begriff „Zuwanderer" wird auch für die anderen 
Personengruppen verwendet. Deshalb wurde zur 
Klarstellung für deutsche Staatsangehörige und deut-
sche Volkszugehörige, die die DDR oder Berlin (Ost) 
verlassen haben, um in der Bundesrepublik Deutsch-
land einschließlich des Landes Berlin im Wege der 
Aufnahme nach § 1 des Aufnahmegesetzes ständigen 
Aufenthalt zu begründen, einheitlich der Beg riff 
„Übersiedler" festgelegt. 

Zu § 62a AFG 

Die Vorschrift bestimmt, unter welchen Vorausset-
zungen Aussiedler und Übersiedler, die ihren ständi-
gen Aufenthalt im Geltungsbereich des Arbeitsförde-
rungsgesetzes nehmen, Anspruch auf Eingliede-
rungsgeld haben. 

Zu Absatz 1 

Das Eingliederungsgeld nach § 62 a sichert die Aus

-

siedler und Übersiedler bei Arbeitslosigkeit. Es setzt 
deshalb voraus, daß der Aussiedler oder Übersiedler 

1. arbeitslos ist, 

2. der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, 

3. sich beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet und Ein-
gliederungsgeld beantragt hat und 

4. im letzten Jahr mindestens 5 Monate in einer Be-
schäftigung gestanden hat, die bei Ausübung im 
Geltungsbereich des Arbeitsförderungsgesetzes 
die Beitragspflicht nach dem Arbeitsförderungsge-
setz begründet hätte (Absatz 1 Satz 1 Buchstaben a 
und b). 

Dabei gelten für die Voraussetzungen zu Nummern 1 
bis 3 die Grundsätze des Arbeitslosengeldes und für 
die Vorbeschäftigungszeit nach Nummer 4 die glei-
chen Grundsätze wie für die Vorfrist der Arbeitslosen-
hilfe nach § 134 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b. 

Darüber hinaus setzt der Anspruch auf Eingliede-
rungsgeld voraus, daß der Aussiedler oder Übersied-
ler bereit ist, an Deutsch-Sprachlehrgängen mit ganz-
tägigem Unterricht teilzunehmen, wenn die Teil-
nahme an einem derartigen Lehrgang erforderlich ist, 
um die zügige berufliche Eingliederung zu gewährlei-
sten (Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c). 

Zu Absatz 2 

Die Dauer des Anspruchs auf Eingliederungsgeld soll 
ein Jahr betragen. Diese Zeit dürfte in aller Regel aus-
reichen, um den arbeitslosen Aussiedler oder Über-
siedler in das hiesige Arbeitsleben einzugliedern. Die 
Dauer des Anspruchs auf Eingliederungsgeld bei Ar-
beitslosigkeit verlängert sich um Zeiten der Teil-
nahme an einer beruflichen Bildungsmaßnahme, ei-
ner beruflichen Rehabilitationsmaßnahme oder an ei-
nem Deutsch-Sprachlehrgang, für die ebenfalls Ein-
gliederungsgeld gezahlt wird (vgl. Absatz 6 Nr. 1). Ist 
der Aussiedler oder Übersiedler nach Erschöpfen des 
Anspruchs auf Eingliederungsgeld arbeitslos, be-
gründet der Anspruch auf Eingliederungsgeld — wie 
der Anspruch auf Arbeitslosengeld — einen Anspruch 
auf Arbeitslosenhilfe. 

Zu Absatz 3 

Das Eingliederungsgeld soll — wie das Krankengeld, 
das Aussiedlern und Übersiedlern gezahlt wird, die 
bei der Einreise arbeitsunfähig krank sind — pauschal 
nach 70 vom Hundert der Bezugsgröße der Sozialver-
sicherung bemessen werden. Das sind im Jahre 1989 
2 205 DM. Auf der Grundlage dieses Bruttobetrages 
wird — wie beim Arbeitslosengeld — ein Nettoar-
beitsentgelt unter Berücksichtigung der Steuerklasse 
des Arbeitslosen errechnet (§ 111 AFG). Von diesem 
Betrag soll der arbeitslose Aussiedler oder Übersiedler 
— wie die Teilnehmer an Deutsch-Sprachlehrgängen 
nach geltendem Recht — 63 vom Hundert erhalten. 
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Danach ergeben sich folgende monatliche Leistungs-
beträge: 

Steuerklasse I oder IV 	 928,20 DM 
(Alleinstehender ohne Kind oder Verheirateter, des-
sen Ehegatte ein etwa gleich hohes Arbeitsentgelt 
erzielt) 

Steuerklasse II 	 985,45 DM 
(Alleinerziehender) 

Steuerklasse III 	 1 011,40 DM 
(Verheirateter Arbeitnehmer, dessen Ehegatte kein 
oder ein erheblich geringeres Arbeitsentgelt erzielt) 

Steuerklasse V 	 748,80 DM 

(Verheirateter Arbeitnehmer, dessen Ehegatte ein er-
heblich höheres Arbeitsentgelt erzielt). 

Diese Leistungsbeträge erhöhen sich um 130 DM mo-
natlich (30 DM wöchentlich), wenn 

— der Ehegatte des Arbeitslosen keinen Anspruch 
auf Eingliederungsgeld hat oder 

— der Arbeitslose Alleinerziehender ist, 

und weder der Arbeitslose noch eine der genann-
ten Personen Einkünfte aus Erwerbstätigkeit oder 
eine Lohnersatzleistung beziehen. Damit wird der 
besonderen Belastung dieser Arbeitslosen Rech-
nung getragen. 

Zu Absatz 4 

In den ersten zwei Monaten nach der Übersiedlung 
soll das Eingliederungsgeld auch gezahlt werden, 
wenn der Arbeitslose für eine Arbeitnehmertätigkeit 
in Betracht kommt, jedoch wegen der organisatori-
schen Probleme, denen er nach seiner Einreise gegen-
übersteht — z. B. Wohnungssuche, Beschaffung von 
Einrichtungsgegenständen, Behördengänge usw. — 
noch nicht bereit ist, jede zumutbare Beschäftigung 
anzunehmen oder an zumutbaren beruflichen Bil-
dungs- oder Rehabilitationsmaßnahmen teilzuneh-
men. 

Zu Absatz 5 

Der Anspruch auf Eingliederungsgeld soll erlöschen, 
wenn der Arbeitslose die Voraussetzungen für einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld erfüllt oder nur des-
halb nicht erfüllt, weil er Arbeitslosengeld nicht bean-
tragt hat. In diesem Fall ist der Arbeitslose in das 
Arbeitsleben eingegliedert und ausreichend sozial 
gesichert. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld soll sich 
jedoch um die Dauer des noch nicht erschöpften An-
spruchs auf Eingliederungsgeld verlängern, längstens 
jedoch bis zu der dem Lebensalter des Arbeitslosen 
zugeordneten Höchstdauer (vgl. Artikel 1 Nr. 3). 

Zu Absatz 6 

Sofern für das Eingliederungsgeld in den Absätzen 1 
bis 5 keine besonderen Regelungen getroffen worden 
sind, sollen auf diese Leistung die Regelungen des 
Arbeitsförderungsgesetzes, der Reichsversicherungs-
ordnung, des Angestelltenversicherungsgesetzes, des 
Reichsknappschaftsgesetzes und sonstiger Gesetze 
oder Vorschriften, die das Arbeitslosengeld und Emp-
fänger dieser Leistung betreffen, entsprechend gel-
ten. Die entsprechende Anwendung des Arbeitsförde-
rungsgesetzes gewährleistet z. B., daß die Bezieher 
von Eingliederungsgeld wie die Bezieher von Arbeits-
losengeld für den Fall der Krankheit versichert sind 
oder daß das Arbeitsentgelt, das ein Bezieher von Ein-
gliederungsgeld aus einer Nebenbeschäftigung er-
zielt, nach § 115 auf das Eingliederungsgeld teilweise 
angerechnet wird. Die entsprechende Anwendung 
der Reichsversicherungsordnung, des Angestellten-
versicherungsgesetzes und des Reichsknappschafts-
gesetzes ist vor allem wegen der Einbeziehung der 
Empfänger von Eingliederungsgeld in die gesetzliche 
Rentenversicherung notwendig. Die entsprechende 
Anwendung des Einkommensteuergesetzes führt zur 
Anwendung des § 3 Nr. 2 EStG (Einkommensteuer-
freiheit des Arbeitslosengeldes) und des § 32b EStG 
(Progressionsvorbehalt). Zu den entsprechend an-
wendbar erklärten sonstigen Gesetzen oder Vor-
schriften gehören beispielsweise die Anrechnungs-
vorschriften des Bundesseuchengesetzes (§ 49 Abs. 5 
Nr. 4), die Vorschriften über die Weitergewährung 
des Arbeitslosengeldes nach dem Gesetz über die Er-
weiterung des Katastrophenschutzes (§ 9 Abs. 3) und 
die Vorschrift der BAföG-Einkommens-Verordnung 
vom 5. April 1988 (BGBl. I S. 505), nach der das Ar-
beitslosengeld als Einnahme zur Deckung des Le-
bensunterhalts gilt (§ 1 Nr. 1 Buchstabe f). 

Absatz 6 Nr. 1 bestimmt, daß Zeiten des Bezuges von 
Eingliederungsgeld wegen der Teilnahme an einem 
Deutsch-Sprachlehrgang, einer beruflichen Bildungs-
maßnahme oder einer Maßnahme zur beruflichen Re-
habilitation nicht auf die Dauer des Anspruchs auf 
Eingliederungsgeld angerechnet werden. 

Die Maßgabe nach Absatz 6 Nr. 2 stellt sicher, daß das 
Eingliederungsgeld — das auch während der Teil-
nahme an Deutsch-Sprachlehrgängen und berufli-
chen Bildungs- und Rehabilitationsmaßnahmen wei-
tergezahlt wird — jeweils nach Ablauf eines Jahres 
nach der Entstehung des Anspruchs auf Eingliede-
rungsgeld an die Entwicklung der Arbeitsentgelte an-
gepaßt wird. 

Die Maßgabe nach Absatz 6 Nr. 3 bestimmt, daß eine 
Sperrzeit auch dann eintritt, wenn sich der Arbeitslose 
weigert, an einem für die zügige berufliche Eingliede-
rung notwendigen Deutsch-Sprachlehrgang teilzu-
nehmen oder wenn er einen derartigen Sprachlehr-
gang abbricht oder durch lehrgangswidriges Verhal-
ten Anlaß für den Ausschluß aus der Maßnahme gibt, 
ohne für sein Verhalten einen wichtigen Grund zu 
haben. 
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Zu Absatz 7 

Nach Ausschöpfung des Anspruchs auf Eingliede-
rungsgeld sollen die Aussiedler und Übersiedler bei 
Arbeitslosigkeit Arbeitslosenhilfe erhalten. Die Ar-
beitslosenhilfe soll nach individuellen Kriterien be-
messen werden. Anspruch auf Arbeitslosenhilfe soll 
nicht bestehen, wenn der Anspruch auf Eingliede-
rungsgeld ruht. Das gleiche soll für den Fa ll  gelten, 
daß der Arbeitslose Eingliederungsgeld nicht bean-
tragt, obwohl die sonstigen Anspruchsvoraussetzun-
gen erfüllt sind oder daß er nicht bereit ist, an einem 
Deutsch-Sprachlehrgang teilzunehmen, der für seine 
zügige berufliche Eingliederung erforderlich ist. 

Zu § 62b AFG 

§ 62 b regelt die Ansprüche der Aussiedler und Über-
siedler, die zur dauerhaften Eingliederung in das Er-
werbsleben der beruflichen Qualifizierung bedürfen. 
Diese Personen erfüllen durch die Änderung des § 107 
(vgl. Nummer 4) im Regelfall nicht die Voraussetzun-
gen für die Gewährung von Unterhaltsgeld, da sie vor 
Beginn der Maßnahme keine die Beitragspflicht be-
gründende Beschäftigung ausgeübt haben. Sie erhal-
ten daher während der Teilnahme an Maßnahmen der 
beruflichen Bildung und Umschulung Eingliede-
rungsgeld, wenn sie im letzten Jahr vor Eintritt in die 
Maßnahme diese Leistung bezogen haben. 

Mit Ablauf eines Jahres nach dem Bezug von Einglie-
derungsgeld werden die Aussiedler und Übersiedler 
im Regelfall einen Anspruch auf Arbeitslosengeld von 
einer Dauer von 156 Tagen erworben haben, so daß 
sie im Fall der Arbeitslosigkeit Anspruch auf Unter-
haltsgeld nach § 46 Abs. 1 haben. Soweit nach dem 
Ausschöpfen des Anspruchs auf Eingliederungsgeld 
die Arbeitslosigkeit fortbesteht, kann von den Aus-
siedlern und Übersiedlern erwartet werden, daß sie 
sich — soweit erforderlich — unverzüglich um die 
Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme bemü-
hen. Erfolgt der Eintritt in die Bildungsmaßnahme 
nach Ablauf der Jahresfrist, besteht für diesen Perso-
nenkreis Anspruch auf Unterhaltsgeld in Höhe der 
vorher bezogenen Arbeitslosenhilfe (§ 46 Abs. 2 
AFG). 

Zu Absatz 1 

Für die Gewährung des Eingliederungsgeldes ist es 
erforderlich, daß die Teilnahme an einer Maßnahme 
der beruflichen Fortbildung und Umschulung im 
Sinne des Vierten Unterabschnitts vorliegt. Die §§ 33, 
34, 41, 43 und 47 sowie die entsprechenden Vorschrif-
ten der Anordnung, die die Bundesanstalt für Arbeit 
aufgrund der Ermächtigung des § 39 erlassen hat, gel-
ten unmittelbar. 

Die neue Vorschrift regelt die Leistungen, die die Aus-
siedler und Übersiedler im Falle einer förderungsfähi-
gen Teilnahme erhalten. Sie stellt insoweit gegenüber 
den §§ 44 bis 46 eine speziellere Regelung dar, die 
diese Vorschriften verdrängt, soweit ihre Vorausset-
zungen erfüllt sind. Dieser systema tischen Einord

-

nung entsprechend wird hinsichtlich der Vorschriften 
über das Unterhaltsgeld, die auch für das Eingliede-
rungsgeld gelten sollen, ausdrücklich die entspre-
chende Geltung bestimmt. 

Die Voraussetzung, daß die Teilnahme an der Maß-
nahme notwendig sein muß, damit ein Arbeitsloser 
oder von Arbeitslosigkeit unmittelbar Bedrohter be-
ruflich eingegliedert wird, entspricht der Regelung in 
§ 44 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2. Der Personenkreis der 
Ungelernten, die keinen beruflichen Abschluß haben, 
wird nicht erfaßt, da diese Arbeitnehmer bereits einen 
Arbeitsplatz gefunden haben und die Eingliederung 
daher abgeschlossen ist. Ihnen ist zuzumuten, zu-
nächst zwei Jahre eine die Beitragspflicht begrün-
dende Beschäftigung auszuüben, bevor sie dann ei-
nen Anspruch auf Unterhaltsgeld erwerben. 

Die Bezugnahme auf § 62 a stellt klar, daß die Vor-
schrift nur für Aussiedler und Übersiedler gilt. Perso-
nen, die nur während der Sprachförderung Eingliede-
rungsgeld erhalten, ohne zum Personenkreis des 
§ 62a zu gehören, werden auf die allgemeinen Vor-
schriften über das Unterhaltsgeld verwiesen. Diese 
Regelung entspricht dem geltenden Recht, da diese 
Personen in aller Regel keine Vorbeschäftigungszei-
ten hatten, die vor der Änderung des § 107 denen die 
Beitragspflicht begründenden Beschäftigungszeiten 
gleichgestellt waren. 

Die Voraussetzung des vorherigen Bezugs von Ein-
gliederungsgeld innerhalb der letzten zwölf Monate 
stellt sicher, daß die Leistungen nur gewährt werden, 
solange die Eingliederungsphase noch nicht abge-
schlossen ist. Sie ermöglicht es aber auch den Aus-
siedlern und Übersiedlern, zunächst eine Beschäfti-
gung aufzunehmen und somit in der Praxis zu erpro-
ben, ob ihre berufliche Qualifikation für eine dauer-
hafte Eingliederung ausreichend ist, ohne befürchten 
zu müssen, durch die Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit Leistungsansprüche zu verlieren. Die Regelung 
knüpft entsprechend dem Sprachgebrauch des Ar-
beitsförderungsgesetzes an den Bezug des Eingliede-
rungsgeldes an. Das Eingliederungsgeld muß daher 
tatsächlich in den letzten zwölf Monaten — zumindest 
für einen Tag — gezahlt worden sein. 

Unter den gleichen Voraussetzungen wie bei der Teil-
nahme an einer Maßnahme der beruflichen Fortbil-
dung und Umschulung wird das Eingliederungsgeld 
auch bei der Teilnahme an einer Maßnahme der be-
ruflichen Rehabilita tion im Sinne des § 59 gewährt. 
Das Eingliederungsgeld tritt insoweit an die Stelle des 
Übergangsgeldes, wenn die Voraussetzungen für die 
Förderung der Rehabilitationsmaßnahme vorliegen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift regelt die Erstattung der durch die Teil-
nahme an Maßnahmen der beruflichen Fortbildung 
und Umschulung oder Maßnahmen der beruflichen 
Rehabilitation im Sinne des § 59 entstehenden Kosten, 
wenn die Teilnahme durch die Gewährung eines Ein-
gliederungsgeldes gefördert wird. Sie entspricht dem 
geltenden Recht. 
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Zu §§ 62 c bis 62e AFG 

Die Leistungen der Sprachförderung, die bislang in 
den §§ 62a bis 62d geregelt sind, werden entspre-
chend der Gesamtkonzeption zur Eingliederung von 
Aussiedlern angepaßt. An die Stelle des bisherigen 
pauschalierten Unterhaltsgeldes bei Sprachförderung 
tritt das Eingliederungsgeld. Im Hinblick auf die be-
sondere Bedeutung der Leistungen der Sprachförde-
rung für die Eingliederung von Aussiedlern werden 
die Leistungen an diesen Personenkreis in § 62 c 
Abs. 1 als Regelfall herausgestellt. Die sonstigen Per-
sonengruppen, die bislang ebenfalls Leistungen der 
Sprachförderung erhielten, sind in Absatz 2 der Vor-
schrift genannt. 

Die Härteregelung des § 62 c Abs. 2 Satz 2 erfaßt nicht 
Personen, bei denen nach § 90 a des Bundesvertriebe-
nengesetzes Zeiten, während derer sie wegen der be-
sonderen Verhältnisse im Herkunftsland gehindert 
waren, als Arbeitnehmer tätig zu sein, Berücksichti-
gung finden. Da diese Personen aufgrund dieser Re-
gelung des Bundesvertriebenengesetzes bereits nach 
§ 62 c Abs. 2 Satz 1 Anspruch auf Leistungen der 
Sprachförderung haben, fallen sie nicht unter die sub-
sidiäre Härteklausel. 

Die Regelungen entsprechen im übrigen dem gelten-
den Recht. 

Zu Nummer 3 (§ 106 AFG) 

Die Vorschrift bestimmt, daß die Restdauer eines An-
spruchs auf Eingliederungsgeld, der wegen des Ent-
stehens eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld er-
lischt, der Dauer des Arbeitslosengeldanspruches hin-
zugerechnet wird. Damit wird sichergestellt, daß sich 
die Aufnahme einer Beschäftigung nicht zum Nachteil 
der Betroffenen auswirkt. 

Zu Nummer 4 (§ 107 AFG) 

Folgeänderung zur Einführung eines Eingliederungs-
geldes nach § 62 a. 

Zu Nummer 5 (§ 112 AFG) 

Folgeänderung zu Nummer 4. 

Zu Nummer 6 (§ 134 AFG) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung zur Streichung des § 107 Satz 1 Nr. 3 
und 4 Satz 2 (Nummer 4) sowie zur Übernahme dieser 
Vorschriften in die Arbeitslosenhilfe (Buchstabe b). 

Zu Buchstabe b 

Die Übernahme der bisher in § 107 Satz 1 Nr. 3 und 4 
und Satz 2 geregelten Gleichstellungstatbestände in 
die Arbeitslosenhilfe gewährleistet, daß Aussiedler 
oder Übersiedler, die keinen Anspruch auf Eingliede-
rungsgeld haben, weil sie innerhalb des letzten Jahres 
vor der Einreise keine fünf Monate beschäftigt waren, 
jedenfalls Anspruch auf Arbeitslosenhilfe haben, 
wenn sie — zusammen mit Beschäftigungszeiten im 
Geltungsbereich des Arbeitsförderungsgesetzes — 
insgesamt fünf Monate beschäftigt waren. 

Zu Nummer 7 (§ 242j AFG) 

Die Regelung stellt sicher, daß die Neuregelung des 
Arbeitsförderungsgesetzes nur auf Aussiedler und 
Übersiedler Anwendung findet, die nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes in das Bundesgebiet einschließlich 
des Landes Ber lin einreisen. 

2. Zu Artikel 2 (Vorruhestandsgesetz) 

Die Änderung soll sicherstellen, daß die Ansprüche 
auf den Zuschuß der Bundesanstalt für Arbeit nach 
dem Vorruhestandsgesetz durch die Änderung des 
§ 107 AFG (Artikel 1 Nr. 4 des Entwurfs) nicht entfal-
len. 

3. Zu Artikel 3 (Altersteilzeitgesetz) 

Siehe Begründung zu Artikel 2 (Vorruhestandsge-
setz) 

4. Zu Artikel 4 (Bundesvertriebenengesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 74 Abs. 1 BVFG) 

Zu Buchstabe a 

Die Bevorzugung bei der Vergabe von Aufträgen 
durch die öffentliche Hand soll die Nachteile ausglei-
chen, die den Berechtigten durch den aufgrund des 
Vertreibungsschicksals verursachten Wohnsitzverlust 
entstanden sind. Eine solche Bevorzugung ist nur so 
lange zu rechtfertigen, bis die Eingliederung in das 
wirtschaftliche und soziale Leben in der Bundesrepu-
blik Deutschland abgeschlossen ist. Der nach § 13 
BVFG im Einzelfall zu führende Nachweis, ob und 
wann ein Berechtigter eingegliedert ist, bereitet der 
Verwaltung Schwierigkeiten. Die hiermit verbunde-
nen Prüfungen und Feststellungen erfordern einen 
unverhältnismäßig hohen Aufwand. Statt dessen soll 
die Bevorzugung nach dieser Vorschrift an eine Frist 
von fünfzehn Jahren seit Verlassen der Herkunftsge-
biete gebunden werden. Nach Ablauf dieser Frist 
kann von der Eingliederung der Berechtigten ausge-
gangen werden. 
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Zu Buchstabe b 

Die Vorschrift ist entbehrlich, weil Aufträge an Opti-
ker, Orthopäden und Bandagisten in der Regel nicht 
mehr von den Trägern der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, sondern von den Versicherten selbst erteilt 
werden. Damit sind Härten für den Kreis der Berech-
tigten, die im Zweiten Gesetz zur Änderung des Bun-
desvertriebenengesetzes zur Aufnahme dieser Be-
stimmung geführt haben (BT-Drucksache II/3666, 
S. 6), nicht mehr erkennbar. 

Zu Nummer 2 (§ 90a BVFG) 

Folgeänderung zu Artikel 1 Nr. 4 (Streichung des 
§ 107 Satz 1 Nr. 3 und 4 AFG). Die Übergangsrege-
lung entspricht der Regelung in Artikel 1 Nr. 7. 

Zu Nummer 3 (§ 94 BVFG) 

Die Zusammenführung getrennter Familien ist deut-
schen Vertriebenen schon vor dem Inkrafttreten des 
Grundgesetzes ermöglicht und auch danach fortge-
führt worden, selbst wenn die zuziehenden Familien-
angehörigen noch nicht Deutsche waren und einen 
eigenen Anspruch auf Einreise noch nicht geltend 
machen konnten. Im Interesse der Familieneinheit er-
halten nach Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
auch solche mitaufgenommenen Familienangehöri-
gen (Ehegatten und Abkömmlinge) die Rechtsstel-
lung als Deutsche ohne deutsche Staatsangehörigkeit, 
die nicht deutsche Volkszugehörige sind. 

Der Gesetzgeber hat in dieser Kontinuität das Recht 
der Vertriebenen auf Familienzusammenführung in 
diesem Gesetz schon in der Erstfassung von 1953 ge-
regelt und mehrfach erweitert. Diese Regelung der 
Familienzusammenführung hat insbesondere bei der 
Zusammenführung von Ehegatten zueinander und 
von minderjährigen Kindern zu ihren Eltern nach wie 
vor große praktische Bedeutung bei der Erteilung von 
Übernahmegenehmigungen durch das Bundesver-
waltungsamt. Sie hat im übrigen Bedeutung vor allem 
für deutsche Volkszugehörige. 

Die Vorschrift kann im Übernahmeverfahren und im 
Registrierverfahren erheblich zur beschleunigten Ab-
wicklung der Anträge beitragen. Es reicht in der Pra-
xis oft aus, wenn bei einer Person aus einem Familien-
verband die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 oder 
Abs. 2 BVFG ermittelt und die übrigen Personen des 
Familienverbandes gemäß § 94 BVFG übernommen 
oder registriert werden können. 

Bei der Neufassung wurden folgende Gesichtspunkte 
berücksichtigt: 

Das Recht auf Familienzusammenführung wird zur 
Klarstellung auf Angehörige von Vertriebenen nach 
§ 1 Abs. 1 oder Abs. 2 BVFG beschränkt, da bisher die 
Frage des Nachzugs der Angehörigen von sogenann-
ten Geltungsvertriebenen nach § 1 Abs. 3 BVFG un-
terschiedlich gehandhabt wurden. Der Nachzug von 
Angehörigen dieses Personenkreises, in der Regel 
also der Angehörigen des nichtdeutschen Ehegatten, 

soll sich künftig ausschließlich nach den allgemeinen 
Regelungen des Ausländerrechts vollziehen. 

Für den Bereich der Übersiedlung von Deutschen aus 
der DDR und aus Berlin (Ost) erscheint eine Regelung 
in Anbetracht der seit Jahrzehnten gefestigten 
Rechtspraxis bezüglich des Rechts auf Freizügigkeit 
nach Artikel 11 des Grundgesetzes entbehrlich. 

Die Ersetzung des Wortes „Zuzug" durch den Beg riff 
„Einreise" in Absatz 1 entspricht der inzwischen ein-
getretenen Entwicklung. 

Die Anwendungsfälle wurden unter Berücksichti-
gung des Verständnisses von Artikel 6 des Grundge-
setzes und der praktischen Handhabung der einzel-
nen Fallgruppen überarbeitet. Dabei wurden auch re-
daktionelle Gesichtspunkte berücksichtigt. 

Bisher im Gesetz geregelte Fälle wie die Zusammen-
führung von Schwiegerkindern zu hilfsbedürftigen 
Schwiegereltern oder von hilfsbedürftigen Personen 
zu Verwandten in der Seitenlinie bis zum dritten 
Grade, wenn Verwandte nicht mehr leben oder sich 
der Person nicht annehmen können, wurden gestri-
chen, da sie in der Praxis höchst selten vorkamen. 

Eine neu aufgenommene Härteregelung erlaubt es, 
den besonders gelagerten Einzelfällen dadurch Rech-
nung zu tragen, daß Einreise und Aufenthalt von an-
deren Familienangehörigen gestattet werden können, 
wenn deren Versagung eine unzumutbare Härte be-
deuten würde. Hinsichtlich der Einreise obliegt die 
Entscheidung dem für die Erteilung von Übernahme-
genehmigungen zuständigen Bundesverwaltungsamt 
im Einvernehmen mit der zuständigen Länderbe-
hörde. 

5. Zu Artikel 5 (Lastenausgleichsgesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 237 LAG) 

Die Hausratentschädigung hat sich als eine rasch wir-
kende Eingliederungshilfe bewährt. Hausratverluste 
sind nach dem Feststellungsgesetz auf der Grundlage 
von Einkünften festzustellen, die der Geschädigte im 
Durchschnitt der Jahre .1937, 1938 und 1939 bezogen 
hat. Sind erst nach dem Jahre 1937 Einkünfte erzielt 
worden, treten an die Stelle der aufgeführten drei 
Jahre die drei Jahre, die dem Jahr des Erstbezugs von 
Einkünften folgen. Die Hausratentschädigung nach 
dem Lastenausgleichsgesetz beträgt je nach der Höhe 
des Vermögens oder der bezogenen Einkünfte 
1 200 DM, 1 600 DM oder 1 800 DM. Hinzu kommen 
Familienzuschläge. Der Durchschnittsbetrag der 
Hausratentschädigung betrug in den letzten Jahren 
pro Fall rund 1 300 DM. 

Die Ermittlung der Einkünfte erfordert einen ver-
gleichsweise hohen Verwaltungsaufwand. Es ist da-
her gerechtfertigt, darauf künftig zu verzichten und 
die Hausratentschädigung einheitlich auf 1 400 DM 
festzusetzen. Die Familienzuschläge sollen unangeta-
stet bleiben. 

§ 237 bestimmt, zu welchem Zeitpunkt diese neue 
Regelung anzuwenden ist. Anträge von Aussiedlern, 
die vor diesem Zeitpunkt in die Bundesrepublik 
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Deutschland gekommen sind, werden nach dem gel-
tenden Recht beschieden. 

Zu Nummer 2 (§ 241 LAG) 

Da künftig die Hausratentschädigung einheitlich 
1 400 DM betragen soll, bedarf es einer Festlegung 
von Schadensstufen nicht mehr. Dies führt auch zu 
einer Abkürzung und Beschleunigung des Verfah-
rens. Satz 2 stellt klar, daß nach wie vor ein Hausrat-
verlust vorliegen muß. Satz 3 enthält vornehmlich re-
daktionelle Anpassungen. Jugendliche, die im Fami-
lienverband lebten und ein Zimmer mit eigener Ein-
richtung bewohnten (§ 16 Abs. 6 des Feststellungsge-
setzes), sollen wegen der in der Vergangenheit bei der 
Feststellung solcher Schäden aufgetretenen Beweis-
schwierigkeiten keine gesonderte Hausratentschädi-
gung mehr erhalten. 

Zu Nummer 3 (§ 295 LAG) 

Die Vorschrift regelt die Höhe der künftigen Hausrat-
entschädigung. Auf die Begründung zu Nummer 1 
wird verwiesen. 

6. Zu Artikel 6 (Flüchtlingshilfegesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 7 F1üHG) 

Anders als bei der Hausratentschädigung nach dem 
Lastenausgleichsgesetz ist die Einrichtungshilfe nach 
diesem Gesetz an gewisse Einkommensgrenzen der 
Berechtigten gebunden. Sie sind so niedrig bemessen, 
daß ein großer Teil der Übersiedler keine Leistungen 
erhalten kann. Dies erscheint gegenüber den Aus-
siedlern unbillig. Eine Verbesserung bei den Einglie-
derungshilfen für Übersiedler hatte bereits der Deut-
sche Bundestag in einer Entschließung vom 16. Okto-
ber 1986 (BT-Drucksache 10/5667) gefordert. Die Auf-
hebung der Einkommensgrenzen trägt dem Rech-
nung. 

Zu Nummer 2 (§ 8 FlüHG) 

Eine Gleichstellung mit den Aussiedlern ist auch hin-
sichtlich der Höhe der Einrichtungshilfe geboten. 

7. Zu Artikel 7 (Zweite Leistungs DV-LA) 

Die Änderung ist durch Aufhebung der Einkommens-
grenzen für den unter § 301 LAG fallenden Kreis von 
Geschädigten, die aus der DDR oder Berlin (Ost) über-
gesiedelt sind, veranlaßt. Auf die Begründung zu Arti-
kel 6 (Flüchtlingshilfegesetz) wird verwiesen. 

8. Zu Artikel 8 
(Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz) 

Ehegatten, Kinder, Eltern und — falls diese nicht vor-
handen — Stiefkinder und Stiefeltern von ehemaligen 
Kriegsgefangenen und während des Krieges Ver-
schleppten (Geltungskriegsgefangene) erben nach 
§ 5 a. a. O. deren Entschädigungsansprüche. Die Re-
gelung war zugeschnitten auf die Verhältnisse nach 
Kriegsende. Nahe Angehörige von Kriegsgefange-
nen, die in der Gefangenschaft oder vor Antragstel-
lung gestorben waren, sollten nicht leer ausgehen. 
Heute sind in erster Linie Rußlanddeutsche leistungs-
berechtigt. Sie haben neben ererbten überwiegend 
eigene Entschädigungsansprüche. Deshalb ist es un-
ter den jetzigen Verhältnissen vertretbar, die Erb-
rechtsregelung auf Ehegatten und Kinder zu be-
schränken. 

9. Zu Artikel 9 (Häftlingshilfegesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 1 Abs. 5 Satz 2 HHG) 

Der ursprüngliche § 1 Abs. 1 HHG (jetzt § 1 Abs. 5 
Satz 2 HHG) bezweckte nach der Amtlichen Begrün-
dung zum Regierungsentwurf eines Ersten Gesetzes 
zur Änderung des Häftlingshilfegesetzes (BT-Druck-
sache II/2637) „eine Ergänzung des Gewahrsamsbe-
griffs um den Verschleppungstatbestand" für die Zeit, 
in der der Betroffene im Anschluß an die Entlassung 
aus dem sogenannten eigentlichen Gewahrsam im 
Sinne des § 1 Abs. 5 Satz 1 HHG zum Verbleiben im 
Gewahrsamsland gezwungen ist. Diese Zeit gilt als 
Gewahrsam im Sinne des HHG und sollte „aus Billig-
keitsgründen voll angerechnet werden" (BT-Druck-
sache II/2637, S. 5). 

Nachdem der eigentliche Gewahrsam für die Ruß

-

landdeutschen im allgemeinen um die Jahreswende 
1955/56 endete, ist es gerechtfertigt, in die Bewertung 
des hierauf folgenden Anschlußgewahrsams die ver-
änderten tatsächlichen Verhältnisse einzubeziehen 
und diese Fiktion zu einem Stichtag zu beenden. 

Zu Nummer 2 (§ 9 a Abs. 1 HHG) 

Aus den Gründen für die Beendigung der als An-
schlußgewahrsam geltenden Zeit in § 1 Abs. 5 Satz 2 
ist es auch gerechtfertigt, bei der Berechnung der Ein-
gliederungshilfen den Gewahrsam nach § 1 Abs. 5 
Satz 2 mit längstens zehn Jahren zu berücksichti-
gen. 

Nach dem Häftlingshilfegesetz sind beim Tode eines 
Berechtigten die Ansprüche auf Eingliederungshilfen 
gemäß §§ 9 a bis 9 c nach den Vorschriften des Kriegs-
gefangenenentschädigungsgesetzes vererblich. Inso-
weit beziehen sich die Änderungen in Artikel 8 auch 
auf Erbansprüche nach dem HHG, wirken sich jedoch 
deshalb kaum aus, weil Erbansprüche bei den jetzt 
wegfallenden Berechtigten äußerst selten sind. In er-
ster Linie wird der Tatsache Rechnung getragen, daß 
Erbansprüche nach dem HHG nahezu ausschließlich 
von Berechtigten geltend gemacht werden, die eigene 
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Ansprüche auf Eingliederungshilfen — oftmals den 
Höchstbetrag — haben, und die Zahl der Erbansprü-
che eine steigende Tendenz aufweist. Deshalb soll die 
Vererblichkeit von Ansprüchen auf Eingliederungs-
hilfen beschränkt werden auf die Zeit, in der der Erb-
lasser in einem Gewahrsam nach § 1 Abs. 5 Satz 1, 
dem sogenannten eigentlichen Gewahrsam, gehalten 
worden ist. Die Zeit des Gewahrsams nach § 1 Abs. 5 
Satz 2, der sogenannte Anschlußgewahrsam, soll da-
gegen bei Erbansprüchen nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

Zu Nummer 3 (§ 9 c HHG) 

Die Ergänzung erfolgt aufgrund der Änderungen zu 
§ 9 a Abs. 1. 

Zu Nummer 4 (§ 25a HHG) 

Die Übergangsvorschrift stellt sicher, daß durch die 
Änderungen nur Personen betroffen werden, die nach 
Inkrafttreten des Eingliederungsanpassungsgesetzes 
ihren ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich des 
Gesetzes begründen. 

10. Zu Artikel 10 (Zweites Wohnungsbaugesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 25 Abs. 1 Satz 5 II. WoBauG) 

Die Begünstigung nach § 25 Abs. 1 Satz 5 des Zweiten 
Wohnungsbaugesetzes, nämlich die Erhöhung der 
Einkommensgrenze für Aussiedler und Übersiedler 
um 6 300 DM bis zum Ablauf des fünften Kalender-
jahres nach dem Jahr ihrer Einreise in den Geltungs-
bereich des Gesetzes, soll künftig auf die Bildung von 
Einzeleigentum (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 4 II. WoBauG), 
d. h. die Förderung des Baus und Erwerbs von Fami-
lienheimen und eigengenutzten Eigentumswohnun-
gen, beschränkt werden. 

Zur Verwendung des Begriffs „Übersiedler" vgl. Be-
gründung zu Artikel 1 Nr. 2 (Zur Überschrift des Un-
terabschnitts). Die bisherige Erwähnung der „Gleich-
gestellten" entfällt, weil es sich bei den hiermit ge-
meinten Personen heute ausschließlich um Aussiedler 
und Übersiedler handelt. 

Zu Nummer 2 
(§ 26 Abs. 2 Nr. 2 II. WoBauG) 

Redaktionelle Anpassung, vgl. Begründung zu Num-
mer 1 am Ende. 

11. Zu Artikel 11 (Wohnungsbaugesetz für das 
Saarland) 

Zu Nummer 1 (§ 14 Abs. 1 Satz 5 WoBauG Saar) 

Die Begründung zu Artikel 10 Nr. 1 gilt entspre-
chend. 

Zu Nummer 2 (§ 15 Abs. 2 Nr. 2 WoBauG Saar) 

Die Begründung zu Artikel 10 Nr. 1 am Ende gilt ent-
sprechend. 

12. Zu Artikel 12 (Wohngeldgesetz) 

Zu Buchstabe a (§ 16 WoGG) 

Soweit in Absatz 2 aufgeführte Berechtigte Wohngeld 
beantragen, handelt es sich um Aussiedler oder Über-
siedler, denen die zur Eingliederung dieses Personen-
kreises nach anderen Gesetzen vorgesehenen Lei-
stungen, Hilfen und Vergünstigungen zustehen. Bei 
der Bewilligung des Wohngeldes für solche Personen, 
die dies erst nach Inkrafttreten des Gesetzes beantra-
gen, ist daher die Gleichstellung mit der übrigen Be-
völkerung durch Wegfall des Freibetrages gerechtfer-
tigt. Durch den Wegfall des bisherigen Absatzes 2 
werden die bisherigen Absätze 3 und 4 zu den Absät-
zen 2 und 3. Aus Gründen des Vertrauensschutzes soll 
nach dem neuen Absatz 4 bei Wohngeld-Anträgen, 
die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt worden 
sind, § 16 Abs. 2 in der bis dahin geltenden Fassung 
angewendet werden. 

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe aa (§ 16 WoGG) 

Satz 1 des bisherigen Satzes 3 und neuen Absatzes 2 
wird redaktionell an den Sprachgebrauch des 
Schwerbehindertengesetzes in der ab 1. August 1986 
geltenden Fassung vom 26. August 1986 (BGBl. I 
S. 1421, 1530) angepaßt. 

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und 
Buchstabe c (§ 16 WoGG) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Buchstabe d (§ 16 WoGG) 

Für Aussiedler und Übersiedler, die auf die Gewäh-
rung des in § 16 Abs. 2 enthaltenen Freibetrages ver-
traut haben, soll diese Vorschrift weiterhin in der bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung 
anwendbar bleiben, längstens jedoch bis zu vier Jah-
ren seit Stellung des ersten Antrages auf Wohngeld 
vor Inkrafttreten der Rechtsänderung. 
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13. Zu Artikel 13 (Einkommensteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 7  e EStG) 

Nach § 7 e EStG können Vertriebene, Flüchtlinge und 
Verfolgte — dazu gehören auch Aussiedler — bei Fa-
brikgebäuden, Lagerhäusern und landwirtschaftli-
chen Betriebsgebäuden neben den linearen Abset-
zungen für Abnutzung (AfA) von jeweils 4 v. H. Son-
derabschreibungen vornehmen, die in den ersten bei-
den Jahren jeweils bis zu 10 v. H. der Herstellungsko-
sten betragen. Die Steuervergünstigung ist in der Ver-
gangenheit kaum noch in Anspruch genommen wor-
den (1983: 41 Fälle). Inzwischen ist sie völlig bedeu-
tungslos geworden, weil die im Jahre 1985 eingeführ-
ten AfA für Wirtschaftsgebäude nach § 7 Abs. 5 Nr. 1 
EStG (MA in den ersten vier Jahren jeweils 10 v. H. 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten) gleich-
wertig oder sogar günstiger sind. § 7 e EStG ist des-
halb entbehrlich. 

Zu Nummer 2 (§ 10a EStG) 

Nach § 10a EStG können Vertriebene, Flüchtlinge 
und Verfolgte jährlich bis zu 50 v. H. des nicht ent-
nommenen Gewinns, höchstens 20 000 DM, während 
der ersten acht Jahre seit der erstmaligen Aufnahme 
einer land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen 
oder freiberuflichen Tätigkeit als Sonderausgaben ab-
ziehen. 

Die vorgeschlagene Befristung der Begünstigung 
dient der Rechtsbereinigung. 

Die Steuerbegünstigung ist kompliziert, mißbrauchs-
anfällig und sehr verwaltungsaufwendig. Dies ist 
Folge der Verwendung des Beg riffs „nicht entnomme-
ner Gewinn" und der zur Mißbrauchsverhinderung 
notwendigen Nachversteuerungsregelung. 

Die Begünstigung wurde nach der Statistik 1980 nur 
in 200 Fällen in Anspruch genommen. Die Inan-
spruchnahme beschränkt sich für 1983 auf 107 Fälle 
und ist damit weiter rückläufig. Auch die steigende 
Zahl der Aussiedler läßt keine verstärkte Inanspruch-
nahme erwarten. Die Aussiedler sind fast ausnahms-
los Arbeitnehmer, die hier ebenfalls im allgemeinen 
eine nichtselbständige Tätigkeit suchen und deshalb 
die Begünstigung des nicht entnommenen Gewinns 
nicht nutzen können. 

Zu Nummer 3 (§ 52 Abs. 22 EStG) 

Nach § 33 a EStG 1953 i. V. m. § 52 Abs. 23 EStG 1987 
konnten Flüchtlinge, Vertriebene, Spätheimkehrer 
und politisch Verfolgte unter bestimmten Vorausset-
zungen drei Jahre lang einen nach dem Familienstand 
gestaffelten besonderen Freibetrag (z. B. Ehepaar mit 
zwei Kindern = 840 DM) erhalten. Der Freibetrag 
konnte jedoch nicht in Anspruch genommen werden, 
wenn Aufwendungen zur Wiederbeschaffung von 
Hausrat und Kleidung als außergewöhnliche Bela-
stung nach § 33 EStG geltend gemacht wurden. Da-
durch ist die Vorschrift insbesondere für Aussiedler 
bedeutungslos geworden, denn die Steuervergünsti

-

gung nach § 33 EStG ist wesentlich umfangreicher 
(Ehepaar mit zwei Kindern kann Aufwendungen bis 
zu 40 000 DM geltend machen) und wird den aktuel-
len Bedürfnissen der Aussiedler besser gerecht. Damit 
wird zugleich erreicht, daß alle Steuerpflichtigen in 
vergleichbaren Situationen gleichbehandelt werden. 

14. Zu Artikel 14 (Saar-Klausel) 

Die Saar-Klausel ist erforderlich, weil im Saarland an-
stelle des Zweiten Wohnungsbaugesetzes (Artikel 10) 
das Wohnungsbaugesetz für das Saarland gilt. 

15. Zu Artikel 15 (Berlin-Klausel) 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

16. Zu Artikel 16 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

C. Finanzielle Auswirkungen 

Die Änderungen im Arbeitsförderungsgesetz mindern 
den Anstieg der Ausgaben für Aussiedler und Über-
siedler bei der Bundesanstalt für Arbeit pro Jahr wie 
folgt: 

— Minderausgabe bei der Sprach-
förderung 	 120 Mio. DM 

— Minderausgaben bei der beruf-
lichen Bildung und Rehabilita tion 	20 Mio. DM 

— Minderausgaben bei Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit 	 290 Mio. DM 

insgesamt 	 430 Mio. DM 

Wegen der vorgesehenen Übergangsvorschriften 
werden sich die Minderausgaben im Jahr 1990 noch 
nicht voll auswirken. In den Folgejahren wird der ge-
nannte Betrag entsprechend der Lohnsteigerungsrate 
anwachsen. 

Der Bund wird bei den Ausgaben für die Arbeitslosen-
hilfe tendenziell mehr belastet durch die Fälle, in de-
nen ein älterer Aussiedler oder Übersiedler, der nicht 
an Maßnahmen der beruflichen Bildung oder der 
Sprachförderung teilnimmt, nunmehr nach Ausschöp-
fung seines Anspruchs auf Eingliederungsgeld bereits 
nach einem Jahr Arbeitslosenhilfe bezieht. Die Höhe 
der Mehrbelastung läßt sich nicht beziffern. 

Belastungen bei der Sozialhilfe treten grundsätzlich 
nur in den Fällen ein, in denen die Sozialhilfe bereits 
nach geltendem Recht neben dem Unterhaltsgeld bei 
Sprachförderung ergänzend mit Leistungen eintreten 
muß. 

Gegenwärtig müssen Teilnehmer an Deutsch-Sprach-
lehrgängen, die Anspruch auf Unterhaltsgeld haben, 
Leistungen der Sozialhilfe nur in Ausnahmefällen in 
Anspruch nehmen. Das liegt vor allem daran, daß bei 
Verheirateten in der Regel beide Ehegatten Unter- 
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haltsgeld beanspruchen können. Auch nach Einfüh-
rung des Eingliederungsgeldes wird die Inanspruch-
nahme der Sozialhilfe auf diese Ausnahmefälle be-
schränkt bleiben. Zwar wird das Eingliederungsgeld 
um etwa 8 vom Hundert niedriger sein als das Unter-
haltsgeld. Das Eingliederungsgeld erhöht sich jedoch 
um 130 DM im Monat, wenn der Anspruchsberech-
tigte verheiratet und Alleinernährer oder wenn er Al-
leinerziehender ist. In diesen Fällen, in denen in aller 
Regel allein Leistungen der Sozialhilfe in Betracht 
kommen können, ist das Eingliederungsgeld um rd. 
50 DM monatlich höher als das Unterhaltsgeld der 
Sprachförderung. 

Nach dem Entwurf erhalten Aussiedler und Übersied-
ler bei Arbeitslosigkeit statt des — möglicherweise 
höheren — Arbeitslosengeldes ebenfalls Eingliede-
rungsgeld. Auch in diesen Fällen haben in der Regel 
beide Ehegatten Anspruch auf Leistungen. Die Sozi-
alhilfe muß deshalb nur in Ausnahmefällen für die 
Zeit der Arbeitslosigkeit — wie in der Zeit des Bezu-
ges von Unterhaltsgeld bei Sprachförderung — mit 
ergänzenden Leistungen eintreten. 

Soweit Aussiedler oder Übersiedler nach Abschluß 
der Eingliederungsmaßnahmen und nach Erschöpfen 
des Anspruchs auf Eingliederungsgeld noch keinen 
Arbeitsplatz gefunden haben, steht ihnen die aus 
Bundesmitteln finanzierte Arbeitslosenhilfe zu, die 
nach dem tariflichen Arbeitsentgelt bemessen wird, 
das der Aussiedler oder Übersiedler nach seinen 
Kenntnissen und Fähigkeiten verdienen kann. Der 
Anteil derjenigen, die neben der Arbeitslosenhilfe er-
gänzende Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen müssen, dürfte nicht höher sein als bei den 
übrigen Beziehern von Arbeitslosenhilfe. 

Die Verbesserung der Leistungen für die vereinfachte 
und vereinheitlichte Hausratentschädigung wird zu 
Mehrkosten führen, die abhängig sind von der Zahl 
der eintreffenden Aussiedler und Übersiedler. Bei 
300 000 Aussiedlern werden dem Ausgleichsfonds 

Mehrkosten von 9 Mio. DM entstehen. Die Erhöhung 
der Einrichtungshilfe und der Wegfall der Einkom-
mensgrenzen im Flüchtlingshilfegesetz wird bei 
60 000 Übersiedlern im Jahr zu Mehrkosten von ca. 
16 Mio. DM führen. Die Länder erstatten dem Bund 
nach § 21 des Flüchtlingshilfegesetzes 20 vom Hun-
dert der Aufwendungen. 

Die Reduzierung der Vererblichkeit von Entschädi-
gungsansprüchen im Kriegsgefangenenentschädi-
gungsgesetz wirkt sich kostenmäßig nur unwesent-
lich aus. Im Häftlingshilfegesetz (HHG) können durch 
die Beendigung des sogenannten Anschlußgewahr-
sams und durch die Beschränkung des Anschlußge-
wahrsams bei der Berechnung der Eingliederungshil-
fen auf die Dauer von höchstens zehn Jahren sich die 
Ansprüche gegenüber dem geltenden Recht um etwa 
ein Viertel vermindern. Dies kann bei anhaltend ho-
hen Aussiedlerzahlen aus der UdSSR — und wenn die 
Ansprüche ausschließlich nach neuem Recht festzu-
stellen sind — mittelfristig zu Minderausgaben bis zu 
180 Mio. DM führen. 

Die vorgesehene Streichung des Freibetrages nach 
§ 16 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes für Aussiedler und 
Übersiedler führt bei Bund und Ländern zu Minder-
ausgaben von 38 Mio. DM im Jahr 1990, 74 Mio. DM 
im Jahr 1991, 100 Mio. DM im Jahr 1992 sowie 
116 Mio. DM im Jahr 1993. 

Die Änderungen des Einkommensteuergesetzes füh-
ren zu geringfügigen Steuermehreinnahmen. 

D. Preiswirkungsklausel 

Durch die im Entwurf dieses Gesetzes vorgesehenen 
Maßnahmen sind Auswirkungen auf die Einzelpreise 
und das Preisniveau, auch das Verbraucherpreisni-
veau, nicht zu erwarten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zum Gesetzentwurf im ganzen 

a) Die Eingliederung der Aussiedler und Übersied-
ler ist eine Aufgabe des Bundes im Rahmen der 
Beseitigung der Kriegsfolgelasten. Der Bundes-
rat bittet deshalb, im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren sicherzustellen, daß die Eingliede-
rungsleistungen des Bundes, insbesondere das 
in dem Gesetzentwurf vorgesehene Eingliede-
rungsgeld, so bemessen sind, daß die Aussiedler 
und Übersiedler in Zukunft nicht in noch stärke-
rem Umfang als bisher zur Deckung ihres not-
wendigen Lebensbedarfs auf allgemeine Trans-
ferleistungen (z. B. auf Wohngeld und Sozial-
hilfe) angewiesen sind. 

b) Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob das Eingliede-
rungsinstrumentarium des Arbeitsförderungs-
gesetzes weiter flexibilisiert werden kann. Dies 
gilt insbesondere für eine Eröffnung der Mög-
lichkeit zur Gewährung eines Teileingliede-
rungsgeldes. 

Die bisher starren Regelungen hinsichtlich der 
Gewährung von Arbeitslosengeld/-hilfe einer-
seits und Unterhaltsgeld andererseits führen zu-
nehmend zu unbefriedigenden Ergebnissen in 
Einzelfällen. Es sollte deshalb insbesondere die 
Möglichkeit eröffnet werden, erforderliche 
Sprachfördermaßnahmen berufsbegleitend, 
d. h. mit Teilzeitmaßnahmen bei gleichzeitiger 
Teilzeit-Berufsausübung anzubieten. Damit 
könnten sowohl die Eingliederungschancen in 
den Beruf erhöht als auch die Akzeptanz in der 
Bevölkerung und bei den Arbeitgebern erhöht 
werden. Weitergehende Flexibilisierungsmög-
lichkeiten des Arbeitsförderungsgesetzes soll-
ten geprüft werden und, wenn möglich, durch 
gesetzgeberische Maßnahmen eröffnet wer-
den. 

2. Zu Artikel 4 

Der nach § 13 des Bundesvertriebenengesetzes im 
Einzelfall zu führende Nachweis, ob und wann ein 
Berechtigter eingegliedert ist, bereitet der Verwal-
tung Schwierigkeiten. Die hiermit verbundenen 
Prüfungen und Feststellungen erfordern einen un-
verhältnismäßig hohen Aufwand. Statt dessen 
sollte die Bevorzugung an eine Frist von fünfzehn 
Jahren seit Verlassen der Herkunftsgebiete gebun-
den werden. Nach Ablauf dieser Frist kann von der 
Eingliederung der Berechtigten ausgegangen wer-
den. 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren diesen Vorschlag zu prüfen. 

3. Zu Artikel 10 und 11 

a) In Artikel 10 ist Nummer 1 wie folgt zu fassen: 

„ 1. In § 25 Abs. 1 wird Satz 5 gestrichen." 

b) In Artikel 11 ist Nummer 1 wie folgt zu fassen: 

„ 1. In § 14 Abs. 1 wird Satz 5 gestrichen." 

Begründung 

Zu Artikel 10 (Änderung des Zweiten Wohnungs-
baugesetzes) 

Die Begünstigung nach § 25 Abs. 1 Satz 5 des 
Zweiten Wohnungsbaugesetzes, nämlich die Erhö-
hung der Einkommensgrenze für Aussiedler und 
Übersiedler um 6 300 DM bis zum Ablauf des 
fünften Kalenderjahres nach dem Jahr ihrer Ein-
reise in den Geltungsbereich des Gesetzes, sollte 
künftig ganz entfallen. Eine Besserstellung des ge-
nannten Personenkreises gegenüber allen anderen 
Wohnungssuchenden wird dadurch vermieden. 

Zu Artikel 11 (Änderung des Wohnungsbaugeset-
zes für das Saarland) 

Die Begründung zu Artikel 10 gilt entsprechend. 

4. Zu Artikel 16 

In Artikel 16 ist folgender Satz anzufügen: 

Bei der Anwendung des Gesetzes über den Abbau 
der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 
vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523, 1542), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

8. Juni 1989 (BGBl. I S. 1058), oder entsprechender 
landesrechtlicher Vorschriften sind die Vorschrif-
ten des Artikels 10 Nr. 1 und des Artikels 11 Nr. 1 
erstmals für ab dem 1. Januar 1990 zu erlassende 
Bescheide anzuwenden. 

Begründung 

Bei der Anwendung von Vorschriften über den Ab-
bau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 
sind die Bescheide für einen immer am 1. Januar 
eines Jahres beginnenden Leistungszeitraum in 
der Zeit vom 1. April des dem Leistungszeitraum 
vorangehenden Jahres bis zu dem Beginn des Lei-
stungszeitraums zu erlassen. 

Ändern sich nunmehr — wie vorgesehen — die 
Vorschriften über die Bestimmung der Einkom-
mensgrenze zwischen dem 1. Ap ril und dem 
31. Dezember eines Jahres, so ist sicherzustellen, 
daß für alle betroffenen Wohnungsinhaber eines 
Leistungszeitraums (noch) nach gleichen Vor-
schriften entschieden wird. 
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Anlage 3 
 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Zu Nr. 1 (zum Gesetzentwurf im ganzen) 

a) Das Eingliederungsanpassungsgesetz wi ll  einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, daß angesichts der 
sehr hohen Zugangszahlen die soziale Sicherung 
der Aussiedler und Übersiedler neben der Gewäh-
rung von Leistungen nach dem Lastenausgleichs-
gesetz und der Versorgung mit Wohnraum in dem 
gebotenen Umfang gewährleistet ist. Nur so kann 
die rasche Eingliederung der Aussiedler und Über-
siedler in das wirtschaft liche und soziale Leben der 
Bundesrepublik Deutschland gelingen. 

Bei der Festsetzung der Leistungshöhe des Einglie-
derungsgeldes ist darauf geachtet worden, daß die 
Aussiedler und Übersiedler nicht in nennenswer-
tem Umfang stärker als bisher zur Deckung ihres 
Lebensbedarfs auf allgemeine Transferleistungen 
(z. B. Wohngeld und Sozialhilfe) angewiesen sind. 
In ca. 80 v. H. der Fälle ist auch der Ehegatte des 
Eingliederungsgeldempfängers anspruchsberech-
tigt, so daß das Familieneinkommen deutlich über 
den Leistungen der Sozialhilfe liegt. In den Fällen, 
in denen nur ein Ehegatte Anspruch auf Eingliede-
rungsgeld oder ein Alleinstehender ein Kind zu 
versorgen hat, erhöht sich das Eingliederungsgeld 
um 130 DM im Monat und liegt damit über dem 
Unterhaltsgeld, das nach geltendem Recht für die 
Zeit der Teilnahme an einem Sprachkurs gewährt 
wird. 

Zu zusätzlichen Belastungen bei der Sozialhilfe in 
geringem Umfange kann es lediglich kommen, 
wenn Aussiedler oder Übersiedler, die bisher ent-
sprechend der Lebensalterstaffelung einen Ar-
beitslosengeldanspruch von mehr als einem Jahr 
hatten, nach Abschluß der Eingliederungsmaßnah-
men noch keinen Arbeitsplatz gefunden haben 
und zusätzlich zur Arbeitslosenhilfe auf ergän-
zende Sozialhilfe zur Deckung des Lebensbedarfs 
angewiesen sind. 

b) Die Bundesregierung wird im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren die Einführung eines Teileinglie-
derungsgeldes prüfen. 

Zu Nr. 2 (Artikel 4) 

Die Bundesregierung wird den Vorschlag, die Inan-
spruchnahme von Rechten und Vergünstigungen in 
§ 13 BVFG auf einen Zeitraum von 15 Jahren nach 
Verlassen der Herkunftsgebiete zu beschränken, im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren prüfen. 

Zu Nr. 3 (Artikel 10 und 11) 

Die Bundesregierung widersp richt dem Vorschlag. 

Mit dem Entwurf der Bundesregierung soll die Besser-
stellung der Aussiedler und Übersiedler gegenüber 
anderen Wohnungsuchenden lediglich im Hinblick 
auf die Berechtigung zum Bezug von Sozialwohnun-
gen aufgehoben werden. 

Die Erhöhung der Einkommensgrenze um 6 300 DM 
für die Bildung von Einzeleigentum soll dagegen un-
berührt bleiben. Damit wird berücksichtigt, daß bei 
Aussiedlern und Übersiedlern angespartes Eigenka-
pital in der Regel nicht zur Verfügung steht. Zugleich 
wird mit dem Anreiz zur Bildung von Einzeleigentum 
der allgemeine Wohnungsmarkt entlastet. 

Zu Nr. 4 (Artikel 16) 

Die Bundesregierung widersp richt dem Vorschlag. 

Der vorgeschlagenen Überleitungsvorschrift für das 
Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im 
Wohnungswesen (AFWoG) bedarf es nicht. Zwar än-
dert sich für Aussiedler und Übersiedler die Einkom-
mensgrenze des § 25 Abs. 1 des Zweiten Wohnungs-
baugesetzes vor dem 31. Dezember 1989; maßgebend 
für alle betroffenen Wohnungsinhaber des Leistungs-
zeitraums 1990 bis 1992 sind aber nach § 2 Abs. 2 
AFWoG das Einkommen und die Einkommensgrenze 
zum 1. April 1989. Insoweit ist eine Gleichbehandlung 
für alle betroffenen Wohnungsinhaber auch ohne 
Überleitungsvorschrift sichergestellt. 


